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1. Einleitung und Rechtsgrundlagen

Anlass für den vorliegenden Artenschutzbeitrag ist die Aufstellung des Bebauungsplanes  „Nordhalde II“.

Hierbei sollen die bauplanungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Realisierung des Entwicklungskon-

zeptes der Fa. HOMAG geschaffen, eine Neuordnung der bisher geltenden Bebauungspläne vorgenommen

und Entwicklungsmöglichkeiten für sonstige Gewerbebetriebe im westlichen Teil unter Berücksichtigung der

zur Verfügung stehenden gemeindeeigenen Flächen geschaffen werden.

Durch die Planaufstellung könnten Eingriffe vorbereitet werden, die auch zu Störungen oder Verlusten von

geschützten Arten nach § 7 Abs. 2 BNatSchG oder deren Lebensstätten führen können. Die Überprüfung er-

folgt anhand des vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrages.

Nachdem mit der Neufassung des Bundesnaturschutz-

gesetzes  (BNatSchG)  vom  Dezember  2007  das  deut-

sche Artenschutzrecht  an die europäischen Vorgaben

angepasst  wurde,  müssen  bei  allen  genehmigungs-

pflichtigen Planungsverfahren und bei Zulassungsver-

fahren nunmehr die Artenschutzbelange entsprechend

den  europäischen  Bestimmungen  durch  eine  arten-

schutzrechtliche Prüfung berücksichtigt werden.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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Abb. 1: Übersichtskarte mit der Lage des Plangebietes (schwarz gestrichelt).

Abb. 2: Ausschnitt aus dem Abgrenzungsplan.
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1.1 Untersuchungszeitraum und Methode

Die artenschutzrechtlich relevanten Untersuchungen erfolgten vom 04.05.2021 bis 07.07.2021.

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Begehungstermine innerhalb des Untersuchungsraumes aufgeführt,

in denen das angetroffene Inventar an biotischen und abiotischen Strukturen auf eine mögliche Nutzung

durch artenschutzrechtlich indizierte Spezies untersucht und die angetroffenen relevanten Arten dokumen-

tiert wurden. Neben der fortlaufenden Nummer sind die Erfassungszeiträume (Datum und Uhrzeit), der Be-

arbeiter und die Witterungsverhältnisse angegeben. Den Erfassungsterminen sind jeweils die abgehandelten

Themen in Anlehnung an die arten- und naturschutzrechtlich relevanten Artengruppen und Schutzgüter zu-

geordnet. Die Angabe „Habitat-Potenzial-Ermittlung  wird für eingehende  ‟ Kartierungen gewählt, bei wel-

chen eine Einschätzung des Gebietes anhand der vorhandenen Habitatstrukturen hinsichtlich der Eignung

als Lebensraum für Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie, für europäische Vogel- und Fledermausarten

sowie für die nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders oder streng geschützten Arten erfolgt. Wäh-

rend der Begehungen im Untersuchungsraum wird zudem grundsätzlich immer auf Beibeobachtungen aller

planungsrelevanter Arten geachtet, wenngleich die Artengruppe in der Themenspalte nicht aufgelistet wird.

So wurden auch sämtliche Strukturen nach vorjährigen Neststandorten, nach Bruthöhlen, nach Rupfplätzen

etc. abgesucht. Die Einstufung von Bäumen als Habitatbaum erfolgt in Anlehnung an die Definition des Alt-

und Totholzkonzeptes Baden-Württemberg (z. B. Bäume mit Stammhöhlen, Stammverletzungen, mit hohem

Alter oder starker Dimensionierung, stehendes Totholz mit BHD (Brusthöhendurchmesser) > 40 cm, Horst-

bäume).

Die detaillierte Erfassungsmethode sowie die Ergebnisse der Kartierung sind in den jeweiligen nachfolgen-

den Kapiteln zu den einzelnen Artengruppen vermerkt.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
Fassung vom 24.02.2022 Seite 2
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Tab. 1: Begehungstermine im Untersuchungsgebiet

Nr. Datum Bearbeiter Uhrzeit Wetter Thema

(1) 04.05.2021 Grittner 08:15 – 09:45 Uhr 9° C, 90% bewölkt, windig mit Sturmböen H, N, P, V, W

(2) 20.05.2021 Grittner 05:50 – 07:45 Uhr 5° C, 80% bewölkt, windstill P, V

(3) 25.05.2021 Grittner 11:30 – 12:20 Uhr 8° C, leichter Regen, windig P, V

(4) 02.06.2021 Grittner 07:55 – 09:20 Uhr 14° C, 40% bewölkt, windstill V, R

(5) 09.06.2021 Mezger 10:15 – 11:30 Uhr 19,5° C, sonnig, windstill P, V

(6) 09/10.06.2021 Grittner 23:35 – 00:30 Uhr 14° C, 100% bewölkt, windstill F, V

(7) 29.06.2021 Mezger 12:15 – 13:30 Uhr 12° C, 90% bewölkt, leichter Wind B

(8) 01.07.2021 Grittner 12:00 – 13:10 Uhr 15° C, 100% bewölkt, leichter Wind B, R

(9) 03/04.07.2021 Mezger 23:45 – 00:30 Uhr 15° C, 65% bewölkt, leichter Wind F, V

(10) 07.07.2021 Grittner 07:00 – 08:00 Uhr 15° C, 100% bewölkt, windstill V, R

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

H: Habitat-Potenzial-Ermittlung N: Nutzung P: Farn- und Blütenpflanzen R: Reptilien

V: Vögel W: Wirbellose F: Fledermäuse B: Baumbestandskartierung

Ergänzend zu den eigenen Erhebungen wird das Zielartenkonzept des Landes Baden-Württemberg (ZAK) für

die Gemeinde Schopfloch (kleinste im Portal des ZAK vorgegebene Raumschaft) in den Naturräumen ‚Obere

Gäue‘ und ‚Schwarzwald-Randplatten‘ dargestellt und bei der Ergebnisfindung mit diskutiert. Als im Gebiet

vorkommende Habitatstrukturen wurden ausgewählt:

• A3.2 Tümpel (ephemere Stillgewässer, inkl. zeitweiliger Vernässungsstellen in Äckern und was-
sergefüllter Fahrspuren)

• D2.2.1 Grünland frisch und (mäßig) nährstoffreich (typische Glatthaferwiesen und verwandte Typen)

• D2.2.2 Grünland frisch und nährstoffreich (Flora nutzungsbedingt gegenüber D2.2.1 deutlich ver- 
armt)

• D3.2 Streuobstwiesen frisch und (mäßig) nährstoffreich (typische Glatthaferwiesen und verwand- 
te Typen)

• D4.1 Lehmäcker

• D5.1 Ausdauernde Ruderalflur

• D6.1.2 Gebüsche und Hecken mittlerer Standorte

• D6.2 Baumbestände (Feldgehölze, Alleen, Baumgruppen, inkl. baumdominierter Sukzessionsge-
hölze, Fließgewässer begleitender baumdominierter Gehölze im Offenland (im Wald s. E1.7),
Baumschulen und Weihnachtsbaumkulturen)

• F1 Außenfassaden, Keller, Dächer, Schornsteine, Dachböden, Ställe, Hohlräume, Fensterläden  
oder Spalten im Bauwerk mit Zugänglichkeit für Tierarten von außen; ohne dauerhaft vom  
Menschen bewohnte Räume 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
Fassung vom 24.02.2022 Seite 3
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Im Ergebnis lieferte das Zielartenkonzept 51 (53) Zielarten aus 6 Artengruppen. Die Zahlangaben in Klam-

mern beinhalten neben den Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie auch Arten des Anhanges II. Die zu

berücksichtigenden Arten nach dem Zielartenkonzept des Landes Baden-Württemberg (ZAK) sind in Tabel-

le 11 im Anhang dieses Gutachtens dargestellt.

Neben 19 europäischen Vogel- und 18 Fledermausarten standen nach der Auswertung zunächst bei den

Säugetieren der Biber (Castor fiber) und die Haselmaus (Muscardinus avellanarius), bei den Reptilien die

Zauneidechse (Lacerta agilis), sieben Amphibien- und vier Schmetterlingsarten im Vordergrund. Von den Ar-

ten des Anhanges II der FFH-Richtlinie sollten nach dem ZAK der Hirschkäfer (Lucanus cervus) und der

Schmetterling Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria) berücksichtigt werden.

1.2 Rechtsgrundlagen

Die rechtliche Grundlage für den vorliegenden Artenschutzbeitrag bildet der artenschutzrechtliche Verbots-

tatbestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG, der folgendermaßen gefasst ist:

"Es ist verboten,

• wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten

oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflan-

zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche

Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art

verschlechtert,

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten der Natur zu

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

• wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu

entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören."

Die Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden um den Absatz 5 ergänzt, mit dem bestehende und von der

Europäischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen Vorschrif-

ten der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden sollen, um akzeptable und im Vollzug prak-

tikable Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen. Danach gelten

für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 18

Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, folgende Bestimmungen:

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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1. Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten oder europäische Vogelarten betrof-

fen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 (Schädigungsverbot) nicht vor, wenn die Be-

einträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare

der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen,

fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann. Weiterhin liegt ein Verstoß gegen

das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 (Störungsverbot) nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem

Eingriff  oder  Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs-  oder  Ruhestätten  im räumlichen Zusammenhang

weiterhin erfüllt bleibt. Die ökologische Funktion kann vorab durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen

(so genannte CEF-Maßnahmen) gesichert werden. Entsprechendes gilt für Standorte wild lebender Pflan-

zen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten.

2. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs

oder Vorhabens ein Verstoß gegen die Zugriffs-,  Besitz-  /  Vermarktungsverbote nicht  vor.  Die  arten-

schutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den

Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten somit

nur für die in Anhang IV der FFH-RL aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie europäischen Vogelar-

ten.

Bei den nur nach nationalem Recht geschützten Arten ist durch die Änderung des NatSchG eine Vereinfa-

chung der Regelungen eingetreten. Eine artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist für

diese Arten nicht erforderlich. Die Artenschutzbelange müssen insoweit im Rahmen der naturschutzrechtli-

chen Eingriffsregelung (Schutzgut Tiere und Pflanzen) über die Stufenfolge von Vermeidung, Minimierung

und funktionsbezogener Ausgleich behandelt werden. Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen die Ausnahmevor-

aussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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2. Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Biotop- und Habitatstrukturen

2.1 Lage des Untersuchungsgebietes

Das Plangebiet befindet sich am nordöstlichen Siedlungsrand von Schopfloch zwischen der Ortslage und der

Trasse der Bundesstraße B 28. Nordwestlich schließt bestehende gewerbliche Nutzung aus dem Baugebiet

Nordhalde, südöstlich bestehende gewerbliche Nutzung zwischen Tumlinger Weg und Mettstetter Weg (Be-

triebsgelände der Fa. HOMAG) an. Das Vorhabensgebiet liegt auf einer Höhe von etwa 680 m NHN und fällt in

nördlicher Richtung ab.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
Fassung vom 24.02.2022 Seite 6

Abb. 3: Ausschnitt aus der topografischen Karte 
(Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19).
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2.2 Nutzung des Untersuchungsgebietes

Der Schwerpunkt der artenschutzrechtlichen Untersuchungen liegt auf den noch unbebauten Flächen des

bisherigen Bebauungsplanes ‚Nordhalde – 2. Änderung‘ und den Freiflächen entlang des Tumlinger Weges

bis zum Böschungsbereich entlang der Bundesstraße (siehe rote Fläche Abb. 4.). Zudem bestehen nahezu

für das gesamte Plangebiet bereits rechtskräftige Bebauungspläne. So ist beispielsweise schon ein Großteil

im Westen und Südosten bebaut. 

Im folgenden bezieht sich die Nutzungsbeschreibung auf den Hauptuntersuchungsbereich (Bereich mit bau-

licher Veränderung) des Plangebietes. Dieser Bereich wird überwiegend landwirtschaftlich als Ackerfläche

im Westen und im Osten als Wiese bzw. Streuobstwiese genutzt. Die Obstbäume befinden sich hauptsächlich

in einem mittleren Pflegezustand. Bei den zehn Obstbäumen handelt es sich ausschließlich um hochstäm-

mige Apfelbäume mit einem Umfang von 100 -160 cm. Einige Bäume können als Habitatbäume angespro-

chen werden, da sie über viele Strukturen, wie Höhlen und Spalten unterschiedlicher Ausprägung verfügen,

die von Höhlenbrütern und Fledermäusen genutzt werden können.

Der Tumlinger Weg verläuft von Nordost nach Südost und wird von der Bundesstraße kommend von verein-

zelten Hecken gesäumt. Zudem besteht nordöstlich an den Tumlinger Weg angrenzend eine Ruderalfläche,

die jedoch stark durch Baubetrieb geprägt ist.

Im Südosten befindet sich eine nach Nordosten ausgerichtete Böschung, die bis zur Bundesstraße entlang

des Tumlinger Weges verläuft und teilweise direkt an das bestehende Betriebsgelände der Fa. HOMAG an-

grenzt. Auf der Böschung existieren eine Reihe Straßenbäume (v.a. Zierkirschen) und vereinzelte Hecken.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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Abb. 4: Der für die artenschutzrechtlichen Hauptuntersuchungen relevante Bereich (rote Fläche) innerhalb des 
Plangebietes (schwarz gestrichelt). Standorte der Schnellaufnahmen (S1 und S2). Bestands- bzw. Ausgleichsflächen 
(graue/grüne Flächen).

Obstbaumbestand
bleibt und zusätzliche 
Pflanzung als Ausgleich

Bestandsfläche Fläche für Ausgleichs-

Bestandsfläche 
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Des Weiteren befinden sich auf der Böschung große Natursteinquader in regelmäßigen Abständen.

Zur Veranschaulichung der für das Gebiet typischen Wiesenpflanzen-Gemeinschaften wurden zwei Schnel-

laufnahmen nach den Vorgaben der LUBW durchgeführt.1 Dabei befand sich der Standort von S1 in der Mitte

des Geltungsbereichs - südlich des Getreidefeldes, während der Standort von S2 im Osten im Bereich der

Streuobstwiese lag (S1 und S2, Abb. 4).

1 LUBW  LANDESANSTALT FÜR UMWELT,  MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.)  (2014):  Handbuch  zur  Erstellung  von
Managementplänen für die Natura 2000-Gebiete in Baden-Württemberg. Landesanstalt für Umwelt Messungen und Naturschutz
Baden-Württemberg. Version 1.3.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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Abb. 5: Blick in das Plangebiet aus südöstlicher Richtung mit der Ackerfläche und dem Gewerbegebiet im Westen, der 
Streuobstwiese im Osten und der Verlauf des Tumlinger Wegs unterhalb der Böschung im Vordergrund. Im Hintergrund 
ist die Bundesstraße und das Waldachtal erkennbar (Aufnahme vom 20.05.2021).

Abb. 6: Blick in das Plangebiet aus westlicher Richtung mit der Streuobstwiese links und der Böschung mit 
angrenzendem Firmengebäude von HOMAG rechts des Tumlinger Weges (Aufnahme vom 20.05.2021).

Abb. 7: Hecke im Südosten des Plangebietes (links) und sowie Offenbodenbereiche (unbewachsene Aufschüttungsfläche)
Ruderalfläche im Nordosten mit Bauaktivität und wassergefüll-ten Fahrspuren (rechts) (Aufnahme vom 04.05.2021).
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Tab. 2: Schnellaufnahme S1 der Wiese in der Mitte des Geltungsbereichs vom 09.06.2022 (ca. 5 x 5 m) (Magerarten fett, Störzeiger 

[fett])

Wiss. Bezeichnung Deutscher Name E Wiss. Bezeichnung Deutscher Name E

Achillea millefolium Wiesen-Schafgarbe 1 Plantago lanceolata Spitz-Wegerich 1

Arrhenatherum elatius Glatthafer 1 Poa pratensis Echtes Wiesen-Rispengras 2a

Crepis biennis Wiesen-Pippau 2a Ranunculus acris Scharfer Hahnenfuß +

Heracleum sphondyl. 1a Wiesen-Bärenklau 1 Trifolium pratense Rot-Klee 1

Leucanthemum vulg. agg. Artengruppe Margerite 1 Veronica chamaedrys Gamander-Ehrenpreis +

Lolium perenne 1a, d Ausdauernder Lolch 2a Vicia sepium Zaun-Wicke 1

Phleum pratense 1a, d Gew. Wiesen-Lieschgras 2a

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Artmächtigkeit nach der Braun-Blanquet-Skala (kombinierte Abundanz- / Dominanz-Skala)

Symbol Individuenzahl Deckung Symbol Individuenzahl Deckung

+ wenige (2 bis 5 Exemplare) (bis 1 %) 2a (beliebig) 5 bis 15 %

1 viele (6 bis 50 Exemplare) (bis 5 %) 2b (beliebig) 16 bis 25 %

Kategorie der Lebensraum abbauenden Art

1a: Stickstoffzeiger 1d: Einsaatarten

In  dieser Wiesenfläche wurden 13 verschiedene Pflanzenarten auf einer Fläche von ca. 25 m² registriert.

Davon zählen drei Arten zu den sogenannten 'Störzeigern' (1a: Stickstoffzeiger, 1d: Einsaatarten). Mit den so-

mit verbleibenden 10 'Zählarten', ist der Bestand als durchschnittlich artenreich zu bezeichnen und  wird

nach der Biotoptypenliste der LUBW 2 3 als '33.41 Fettwiese mittlerer Standorte' geführt. Als einziger Mager-

keitszeiger trat die Margerite mit häufigen Exemplaren auf, die mosaikartig auf der Wiese verteilt waren.

2 LUBW  LANDESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.) (2009): Arten, Biotope, Landschaft – Schlüssel
zum Erfassen, Beschreiben, Bewerten. Karlsruhe. 312 S.

3 LFU  LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.)  (2005):  Bewertung  der  Biotoptypen  Baden-Württembergs  zur
Bestimmung des Kompensationsbedarfs in der Eingriffsregelung. Karlsruhe. 65 S.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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Abb. 8: Blühaspekt der Wiese im Osten des Geltungsbereichs (S1, Abb. 4) mit Getreidefeld im Hintergrund. (Aufnahme 
vom 09.06.2021)
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Tab. 3: Schnellaufnahme S2 im Bereich der Streuobstwiese vom 09.06.2022 (ca. 5 x 5 m) (Magerarten fett, Störzeiger [fett])

Wiss. Bezeichnung Deutscher Name E Wiss. Bezeichnung Deutscher Name E

Achillea millefolium Wiesen-Schafgarbe 1 Leucanthemum vulg. agg. Artengruppe Margerite 1

Alchemilla vulgaris agg. Gewöhnl. Frauenmantel 1 Lolium perenne 1a, d Ausdauernder Lolch 1

Alopecurus pratensis 1a Wiesen-Fuchsschwanz 1 Lotus corniculatus Gewöhnlicher Hornklee +

Arrhenatherum elatius Glatthafer 1 Phleum pratense 1a, d Gew. Wiesen-Lieschgras 2a

Bellis perennis 1c Gänseblümchen 1 Plantago major 1c Breit-Wegerich +

Campanula patula Wiesen-Glockenblume 1 Poa pratensis Echtes Wiesen-Rispengras 2a

Cerastium holosteoides Armhaariges Hornkraut 1 Potentilla reptans 1b, c Kriechendes Fingerkraut 1

Crepis biennis Wiesen-Pippau 1 Ranunculus acris Scharfer Hahnenfuß 1

Dactylis glomerata 1a Wiesen-Knäuelgras 2a Taraxacum sect. Rud. 1a Wiesen-Löwenzahn 2a

Galium album Weißes Wiesenlabkraut 1 Trifolium pratense Rot-Klee 1

Glechoma hederacea 1a Gundelrebe + Veronica chamaedrys Gamander-Ehrenpreis +

Heracleum sphondyl. 1a Wiesen-Bärenklau 1 Vicia sepium Zaun-Wicke 2a

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Artmächtigkeit nach der Braun-Blanquet-Skala (kombinierte Abundanz- / Dominanz-Skala)

Symbol Individuenzahl Deckung Symbol Individuenzahl Deckung

+ wenige (2 bis 5 Exemplare) (bis 1 %) 2a (beliebig) 5 bis 15 %

1 viele (6 bis 50 Exemplare) (bis 5 %) 2b (beliebig) 16 bis 25 %

Kategorie der Lebensraum abbauenden Art

1a: Stickstoffzeiger 1b: Brachezeiger 1c: Beweidungs-, Störzeiger 1d: Einsaatarten

In der Streuobstwiese wurden 24 verschiedene Pflanzenarten auf einer Fläche von ca. 25 m² registriert.

Davon zählen 10 Arten zu den sogenannten 'Störzeigern' und drei Arten wurden aus der Gruppe der Mager-

keitszeiger angetroffen. Mit den somit verbleibenden 14 'Zählarten', ist der Bestand als durchschnittlich ar-

tenreich zu bezeichnen und wird nach der Biotoptypenliste der LUBW 4 5 als '33.41 Fettwiese mittlerer Stand-

orte' geführt.

4 LUBW  LANDESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.) (2009): Arten, Biotope, Landschaft – Schlüssel
zum Erfassen, Beschreiben, Bewerten. Karlsruhe. 312 S.

5 LFU  LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.)  (2005):  Bewertung  der  Biotoptypen  Baden-Württembergs  zur
Bestimmung des Kompensationsbedarfs in der Eingriffsregelung. Karlsruhe. 65 S.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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Abb. 9: Blühaspekt der Streuobstwiese im Osten des Geltungsbereichs (S2, Abb. 4). (Aufnahme vom 02.06.2021)
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3. Schutzgebiete im Bereich des Untersuchungsgebietes

3.1 Ausgewiesene Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht

Tab. 4: Schutzgebiete in der Umgebung des Geltungsbereiches

Lfd. Nr. Biot.-Nr. Bezeichnung Lage

(1) 7516341 FFH-Gebiet: Freudenstädter Heckengäu 1 km SW

(2) 1-7517-237-1052 Offenlandbiotop: 2 Baumhecken NO Schopfloch, 'Zwerchwasen' – wurde 
während Straßenbauarbeiten 2016 zerstört

war teilweise 
innerhalb

(3) 1-7517-237-1055 Offenlandbiotop: Feldhecke NO Schopfloch, 'Nordhalde' 250 m N

(4) 1-7517-237-1053 Offenlandbiotop: Feldhecken NO Schopfloch, 'Zwerchwasen' 390 m N

(5) 1-7517-237-1050 Offenlandbiotop: Feldhecke NO Schopfloch, 'Schneckenlöchle 600 m NO

(6) 1-7517-237-1051 Offenlandbiotop: Feldhecke O Schopfloch, 'Lachen' 600 m O

(7) 1-7517-237-1045 Offenlandbiotop: Feldgehölze und Feldhecke O Schopfloch, 'Hundsgrube' 800 m O

(8) 1-7517-237-1048 Offenlandbiotop: Feldhecken mit Steinriegel O Schopfloch, 'Rödelsberg' 670 m O

(9) 1-7517-237-1057 Offenlandbiotop: Feuchtbiotop II N Schopfloch, 'Talwiesen' 330 m N

(10) 1-7517-237-1063 Offenlandbiotop: Magerrasen mit Feldhecke SW Schopfloch, an Bahnlinie 1 km SW

(11) 82370610001 Naturdenkmal: 1 Winterlinde 800 m O

(12) 2.37.009 Landschaftsschutzgebiet: Rödelsberg 800 m O

(13) 2.37.051 Landschaftsschutzgebiet: Waldachtal mit Seitentälern 800 m O

- 7 Naturpark: Schwarzwald Mitte/Nord innerhalb

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Lage: kürzeste Entfernung vom Mittelpunkt des Geltungsbereiches zum Schutzgebiet mit der entsprechenden Richtung

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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Abb.  10:  Orthofoto  des  Planungsraumes  (gelb  gestrichelt)  mit  Eintragung  der  Schutzgebiete  in  der  Umgebung
(Geobasisdaten  ©  Landesamt  für  Geoinformation  und  Landentwicklung  Baden-Württemberg,  www.lgl-bw.de,  Az.:
2851.9-1/19).
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Innerhalb des Geltungsbereiches besteht gemäß der Datenauswertung der LUBW das Offenlandbiotop 1-

7517-237-1052 kleinflächig innerhalb des Vorhabensgebietes, sowie der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord.

Der Biotopbeschreibung dieses Biotops ist jedoch zu entnehmen, dass es im Zuge der Straßenbauarbeiten

im Jahre 2016 zerstört wurde. Das aktuell nächstgelegene Biotop ist damit das Offenlandbiotop ‚Feldhecke

NO Schopfloch, Nordhalde‘ in ca. 250 m Entfernung in nördlicher Richtung.  Es wird konstatiert, dass vom

Vorhaben keine erheblichen negativen Wirkungen auf die Schutzgebiete und deren Inventare in der Umge-

bung ausgehen.

3.2 Ausgewiesene FFH-Lebensraumtypen außerhalb von FFH-Gebieten

Tab. 5: Magere Flachland-Mähwiesen (FFH LRT 6510) in der Umgebung des Geltungsbereiches

Lfd. Nr. Biot.-Nr. Bezeichnung Lage

(1) 65000-237-46147414 Glatthaferwiese Zwerchwasen N Dornstetten 370 m NO

(2) 65000-237-46147412 Glatthaferwiese II Baulbach NW Dornstetten 700 m W

(3) 65000-237-46147410 Glatthaferwiese I Baulbach NW Dornstetten 950 m W

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Lage : kürzeste Entfernung vom Mittelpunkt des Geltungsbereiches zum Schutzgebiet mit der entsprechenden Richtung

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine ausgewiesenen FFH-Lebensraumtypen. Die nächst ge-

legene Magere Flachland-Mähwiese ist in ca. 370 m Entfernung in nordöstlicher Richtung gelegen. Vom Vor-

haben gehen keine erheblichen negativen Wirkungen auf die FFH-Lebensraumtypen und deren Inventare in

der Umgebung aus.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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Abb. 11: Orthofoto mit Eintragung der Mageren Flachland-Mähwiesen (gelbe Flächen) in der Umgebung des Plangebiets 
(rot gestrichelt) (Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-
bw.de, Az.: 2851.9-1/19).
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3.3 Biotopverbund

Der Fachplan „Landesweiter Biotopverbund  versteht sich als Planungs- und Abwägungsgrundlage, die ent‟ -

sprechend dem Kabinettsbeschluss vom 24.04.2012 bei raumwirksamen Vorhaben in geeigneter Weise zu

berücksichtigen ist. Die Biotopverbundplanung ist auf der Ebene der kommunalen Bauleitplanung eine Ar-

beits- und Beurteilungsgrundlage zur diesbezüglichen Standortbewertung und Alternativen-Prüfung, sowie

bei der Ausweisung von Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen-Flächen.

Nach § 21 BNatSchG Abs. 4 sind zudem die „Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselemente

durch Erklärung zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2, durch pla -

nungsrechtliche Festlegungen, durch langfristige vertragliche Vereinbarungen oder andere geeignete Maß-

nahmen rechtlich zu sichern, um den Biotopverbund dauerhaft zu gewährleisten .‟

Der Fachplan „Landesweiter Biotopverbund  stellt im Offenland drei Anspruchstypen dar – Offenland trocke‟ -

ner, mittlerer und feuchter Standorte. Innerhalb dieser wird wiederum zwischen Kernräumen, Kernflächen

und  Suchräumen  unterschieden.  Kernbereiche  werden  als  Flächen  definiert,  die  aufgrund  ihrer  Bioto-

pausstattung und Eigenschaften eine dauerhafte Sicherung standorttypischer Arten, Lebensräume und Le-

bensgemeinschaften ermöglichen können. Die Suchräume werden als Verbindungselemente zwischen den

Kernflächen verstanden, über welche die Ausbreitung und Wechselwirkung untereinander gesichert werden

soll.

Die Gemeinde Schopfloch ist im Süden, Westen und Norden von nicht zusammenhängenden Biotopverbund-

flächen mittlerer Standorte umgeben. Von Nordosten bis Südwesten verlaufend befinden sich zudem weit-

läufige Biotopverbundflächen trockener Standorte (Abb. 13).

Innerhalb des für den Artenschutz relevanten Bereichs des Plangebietes wird der 500 m-Suchraum des Bio-

topverbunds mittlerer Standorte überplant, welche sich in bereits rechtskräftigen Bebauungsplänen befindet

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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Abb. 12: Biotopverbund (farbige Flächen) in der Umgebung des Geltungsbereiches (schwarz gestrichelte Linie)

Abb. 12: Biotopverbund (farbige Flächen) in der Umgebung des Geltungsbereiches (rot gestrichelte Linie)
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und eine Kernfläche sowie ein Kernraum des Biotopverbunds trockener Standorte werden im Nordosten, je-

doch nur sehr kleinteilig, angeschnitten. Hier befand sich ein Offenlandbiotop (2 Baumhecken NO Schopf-

loch, 'Zwerchwasen'), das im Zuge der Straßenbauarbeiten im Jahre 2016 zerstört wurde (Tab. 4). Bei den

verbliebenen Kernflächen handelt es sich um Straßen- und Straßenrandflächen. Die Suchräume umfassen

Teile einer vorhandenen steilen Böschung unterhalb des Betriebsgeländes der Firma HOMAG an der B28,

die erhalten bleiben. Es kommt daher zu keiner Beeinträchtigung des Biotopverbunds trockener Standorte.

Bei den überplanten Flächen des Biotopverbunds mittlerer Standorte handelt es sich zum Großteil um Äcker

und Fettwiesen, die östlich in eine Streuobstwiese übergehen. Dabei verbindet der Suchraum Streuobstflä-

chen im Südwesten mit weiteren Streuobstflächen im Norden. Im BBP sind die Kernflächen als Pflanzbin-

dung (Streuobst) und „Flächen für die Landwirtschaft“ ausgewiesen und bleiben im Wesentlichen erhalten.

Der Verlust von Suchräumen kann generell zu einer Verschlechterung der Biotopverbundfunktionen und ei-

ner Verminderung der Durchlässigkeit der Landschaft führen, was wiederum die Ausbreitung von Arten be-

einträchtigt. Eine erhebliche Beeinträchtigung besteht jedoch bereits durch den Verlauf der B28, welche den

Suchraum durchschneidet. Zur Minderung einer Beeinträchtigung der Biotopverbundfunktion wird  vorge-

schlagen durch die Anlage einer Dachbegrünung einen Trittstein für mobile Arten zu schaffen. In Teilberei-

chen der Suchräume sieht der BBP ebenfalls den Erhalt und die Neupflanzung von Streuobstwiesen sowie

die Entwicklung von Magerwiesen vor.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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Abb. 13: Darstellung des betroffenen Biotopverbunds.
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3.4 Nach §33a NatSchG geschützte Streuobstbestände

Nach dem Naturschutzgesetz sind Streuobstflächen, die eine Mindestfläche von 1.500 m² umfassen, zu er-

halten. Mit Genehmigung können solche Bestände in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden. Die Ge-

nehmigung soll jedoch versagt werden, wenn die Erhaltung des Streuobstbestandes im überwiegenden öf-

fentlichen Interesse liegt, insbesondere wenn der Streuobstbestand für die Leistungsfähigkeit des Natur-

haushalts oder für den Erhalt  der Artenvielfalt von wesentlicher Bedeutung ist.  Eine Umwandlung eines

Streuobstbestandes in eine andere Nutzungsform erfordert einen Ausgleich, welcher vorrangig durch eine

Neupflanzung innerhalb einer angemessenen Frist erfolgen muss.

Innerhalb des Plangebiets befindet sich im östlich gele-

genem Teilbereich ein kleiner Streuobstbestand mit 7 +

3  hochstämmigen  Apfelbäumen  mit  einem  überwie-

gend mittleren Pflegezustand (Tab. 6).

Die Apfelbäume wiesen sowohl Stammhöhlen als auch

Asthöhlen, Rinden-Spalten sowie in unterschiedlichem

Ausmaß  Totholz  auf.  Insgesamt  wurden  in  diesem

Streuobstbestand acht Stammhöhlen und zwei Asthöh-

len nachgewiesen. Außerdem befinden sich Spalten an

allen  Bäumen im Plangebiet.  Damit  ergeben sich  10

mögliche Bruthöhlen (Stamm- und Asthöhlen) für Höh-

lenbrüter, die auch von Fledermäusen genutzt werden

können.  Des  Weiteren  befinden  sich  Spalten  an  den

Bäumen, welche von spaltenbewohnenden Fledermäu-

sen als Quartier genutzt werden können. 

Im Rahmen des Vorhabens wird auf einer Fläche von

2009 m2 Streuobst  überplant.  Die  Nutzungsumwand-

lung bedarf somit einer Genehmigung durch die untere

Naturschutzbehörde. Zudem wird ein Ausgleich von 1:1

erforderlich. Im BBP erfolgt hierfür der Ausgleich über ein Pflanzgebot zur Neuanlage von Streuobstbestän-

den auf extensiv genutzten öffentlichen Grünflächen in einem Umfang von 6.218 m².

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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Abb. 15: Luftbild mit dem vom Eingriff betroffenen 
Streuobstbäumen im Osten des Plangebiets (1-10).

Abb. 14: Abmessung des betroffenen 
zusammenhängenden Streuobstbestands.
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Tab. 6: Im Untersuchungsgebiet betroffene Baumarten mit Stammdurchmessern und artenschutzrechtlich relevanten
Strukturen. Die fortlaufenden Nummern kennzeichnen den Standort des Baumes auf dem Luftbild (Abb. 15).

Fortlaufende 
Nummer

Flurstück Baumart Form Pflege Habitat-
Baum

Umfang

[cm]

Besondere Merkmale

1 1928 Apfel H schlecht F, W 110 Totholz, Spalten

2 1016 Apfel H gut F, W 138 wenig Totholz, wenig Spalten

3 1016 Apfel H mittel V, F, W 130 Totholz, Spalten, Höhle

4 1016 Apfel H mittel V, F, W 140 Totholz, Spalten, 2 Astlochhöhlen

5 1016 Apfel H mittel V, F, W 160 Totholz, Spalten, Höhle

6 1016 Apfel H mittel V, F, W 150 Totholz, Spalten, 5 Höhlen

7 1016 Apfel H mittel V, F, W 105 Totholz, Spalten, Baumpilz

8 1016 Apfel H schlecht F, W 105 Totholz, Spalten

9 1016 Apfel H mittel V, F, W 150 Totholz, Spalten, 2 Höhlen

10 1925/1 Apfel H mittel F, W 100 Totholz, Spalten

4. Vorhabensbedingte Betroffenheit von planungsrelevanten Arten

Im Nachfolgenden wird dargestellt, inwiefern durch das geplante Vorhaben planungsrelevante Artengruppen

betroffen sind. Bezüglich der streng geschützten Arten, der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie

den europäischen Vogelarten (= planungsrelevante Arten) ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs.

5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:

Schädigungsverbot:

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare

Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorha-

ben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

Störungsverbot: 

Erhebliches  Stören  von  Tieren  während  der  Fortpflanzungs-,  Aufzucht-,  Mauser-,  Überwinterungs-  und

Wanderungszeiten. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszu-

standes der lokalen Population führt.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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Tab. 7: Durch das Vorhaben potenziell betroffene Artengruppen und die Eignung des Gebietes als Habitat

Arten /
Artengruppe

Habitateignung
§ gesetzlicher
Schutzstatus

Farn- und 
Blütenpflanzen

nicht geeignet – Das Vorkommen von planungsrelevanten Farn- und Blütenpflanzen 
konnte ausgeschlossen werden. Der Untersuchungsraum liegt entweder außerhalb des 
Hauptverbreitungsgebietes der jeweiligen Arten und / oder erfüllt nicht deren 
Habitatansprüche.

 Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng 
geschützt,
Anhang IV FFH-RL

Säugetiere 
(ohne Fledermäuse)

nicht geeignet – Ein Vorkommen der im ZAK aufgeführten Haselmaus (Muscardinus 
avellanarius) ist auszuschließen, da innerhalb des Plangebietes keine größeren im 
Verbund gelegenen dichten Hecken und Gebüsche mit einem hohen Anteil an 
früchtetragenden Gehölzarten vorhanden sind, die ihr als Nahrungshabitat bzw. als 
Lebensraum dienen könnten. Auch für den im ZAK aufgeführten Biber (Castor fiber) 
fehlen geeignete Lebensraumstrukturen, da sich keinerlei Gewässer im Plangebiet 
befinden.

 Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng 
geschützt,
Anhang IV FFH-RL

Fledermäuse potenziell geeignet – Grundsätzlich kann die Nutzung des Plangebiets durch 
Fledermäuse als Nahrungshabitat und Quartier nicht ausgeschlossen werden. Es 
erfolgten Begehungen mit Ultraschalldetektoren, sowie eine Baumhöhlenkartierung zur 
Abschätzung des Quartierpotenzials.

 Es erfolgt eine nachfolgende Ergebnisdarstellung und Diskussion (Kap. I4.1).

besonders / streng 
geschützt,
Anhang IV und II 
FFH-RL

Vögel geeignet – Das Gebiet war potenziell für eine artenreiche Avifauna geeignet. Es stehen 
innerhalb des Plangebiets und in dessen Wirkraum potenzielle Nistgelegenheiten für 
Höhlenbrüter, Zweigbrüter sowie für wenig störungsempfindliche Bodenbrüter zur 
Verfügung. Es wurde eine standardisierte Brutrevierkartierung durchgeführt.

 Es erfolgt eine nachfolgende Ergebnisdarstellung und Diskussion (Kap. I4.2).

alle Vögel mind. 
besonders 
geschützt, VS-RL, 
BArtSchV

Reptilien wenig geeignet - Das Vorkommen planungsrelevanter Reptilienarten war aufgrund der 
Biotopausstattung eher unwahrscheinlich.
Ein Vorkommen der im ZAK aufgeführte Zauneidechse (Lacerta agilis) wird 
weitestgehend ausgeschlossen. Die Zauneidechse benötigt als wärmeliebende Art ein 
Habitatmosaik aus besonnten, schnell erwärmbaren Strukturen wie Holz, Steine, 
Mauern oder Rohboden, um die für ihre Aktivitäten notwendige Körpertemperatur zu 
erreichen. Des Weiteren benötigt die Zauneidechse Versteckmöglichkeiten 
(hochwüchsige Vegetation, Mauer- oder Gesteinsspalten) sowie Bereiche mit grabbarem 
Substrat für die Eiablage. Diese Strukturen waren im Plangebiet weitestgehend nicht 
vorhanden. Ein langsames Abschreiten der östlich gelegenen Böschung erbrachte keine 
Funde. Es gelangen zudem auch keine Zufallsbeobachtungen während anderer 
Begehungen.

 Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng 
geschützt,
Anhang IV FFH-RL

Amphibien nicht geeignet – Das Vorkommen von planungsrelevanten Amphibienarten wurde für den
Geltungsbereich mit seinem Wirkraum aufgrund fehlender wesentlicher 
Lebensraumelemente, Laichgewässer und Landlebensräume, ausgeschlossen. Die 
einzigen Wasserstrukturen waren temporäre Fahrrinnen von Baufahrzeugen (Abb. 7).

 Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng 
geschützt,
Anhang IV FFH-RL

Wirbellose nicht geeignet - Das Vorkommen der im ZAK aufgeführten Schmetterlingsarten des 
Anhanges IV der FFH-RL Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea 
nausithous), Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) und Nachtkerzenschwärmer 
(Proserpinus proserpina) sowie die Anhang II-Art Spanische Flagge (Callimorpha 
quadripunctaria) konnte aufgrund der Lage des Gebietes außerhalb der jeweiligen 
Verbreitungsgebiete und aufgrund des Fehlens geeigneter Bestände der arttypischen 
Raupenfutterpflanzen bzw. der benötigten Habitatbedingungen ausgeschlossen werden.
Auch ein Vorkommen des xylobionten Hirschkäfers (Lucanus cervus) war nicht zu 
erwarten. Diese Art benötigt große, alte Bäume mit geeigneten Totholzstrukturen in 
warmen Lagen. Geeignete Totholzstrukturen fehlen im Plangebiet. Außerdem befindet 
sich das Plangebiet außerhalb des Verbreitungsgebiets des Hirschkäfers.

 Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng 
geschützt,
Anhang IV und II 
FFH-RL

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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4.1 Fledermäuse (Microchiroptera)

Die nachfolgenden Nennungen der Fledermausarten für den Bereich des Messtischblattes 7517(NW) stam-

men entweder aus der Dokumentation der LUBW, Ref. 25 – Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege

oder sind dem Zielartenkonzept (ZAK) entnommen.

Wie in Tab. 8 dargestellt, liegen der LUBW für das Messtischblatt-Viertel jüngere Nachweise (l) von 5 Fle-

dermausarten und ältere Nachweise (m) von einer Fledermausart vor. Die Artnachweise in den Nachbarqua-

dranten sind mit "NQ" dargestellt, die aus dem ZAK stammenden Arten sind mit "ZAK" angegeben. Datieren

die Meldungen aus dem Berichtszeitraum vor dem Jahr 2000, so ist zusätzlich "1990-2000" vermerkt.

Tab. 8: Die Fledermausarten Baden-Württembergs mit der Einschätzung eines potenziellen Vorkommens im Untersuchungsraum 

sowie der im ZAK aufgeführten Spezies (Quadranten der TK 1:25.000 Blatt 7517 NW) mit den Angaben zum Erhaltungszustand. 6

Deutscher Name Wissenschaftliche

Bezeichnung

Vorkommen7 8 bzw.

Nachweis

Rote

Liste

B-W 1)

FFH-

Anhang

Erhaltungszustand

1 2 3 4 5

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus ZAK 1 II / IV - - - - -

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii NQ / ZAK 2 IV + ? ? ? ?

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus NQ / ZAK 2 IV + ? ? + ?

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii NQ / ZAK 2 II / IV + + - - -

Wasserfledermaus Myotis daubentonii m (1990-2000 / ZAK 3 IV + + + + +

Wimperfledermaus Myotis emarginatus NQ / ZAK R II / IV + + - - -

Großes Mausohr Myotis myotis l / ZAK 2 II / IV + + + + +

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus l / ZAK 3 IV + + + + +

Fransenfledermaus Myotis nattereri NQ / ZAK 2 IV + + + + +

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri NQ (1990-2000) / ZAK 2 IV + ? - - -

Großer Abendsegler Nyctalus noctula NQ (1990-2000) / ZAK i IV + - + ? -

Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii ZAK D IV + ? + + +

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii NQ (1990-2000) / ZAK i IV + + + + +

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus l / ZAK 3 IV + + + + +

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus ZAK G IV + ? + + +

Braunes Langohr Plecotus auritus l / ZAK 3 IV + + + + +

Graues Langohr Plecotus austriacus l / ZAK G IV + ? - - -

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus NQ / ZAK i IV + ? ? ? ?

6 gemäß:  LUBW Landesanstalt  für Umwelt,  Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.)  (2013):  FFH-Arten in Baden
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.

7 gemäß  LUBW Landesanstalt  für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg - Geodaten für die Artengruppe der
Fledermäuse; Ref. 25 – Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege; Stand 01.03.2013

8 BRAUN & DIETERLEN (2003): Die Säugetiere Baden-Württembergs, Band I, Allgemeiner Teil Fledermäuse (Chiroptera). Eugen Ulmer
GmbH & Co., Stuttgart, Deutschland.
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Tab. 8: Die Fledermausarten Baden-Württembergs mit der Einschätzung eines potenziellen Vorkommens im Untersuchungsraum 

sowie der im ZAK aufgeführten Spezies (Quadranten der TK 1:25.000 Blatt 7517 NW) mit den Angaben zum Erhaltungszustand. 

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

1): BRAUN ET AL. (2003): Rote Liste der gefährdeten Säugetiere in Baden-Württemberg. In: BRAUN, M. & F. DIETERLEIN (Hrsg.) (2003): Die 
Säugetiere Baden-Württembergs, Band 1.
2) NQ: Nachbarquadrant zum MTB 7517 NW

1: vom Aussterben bedroht 2: stark gefährdet 3: gefährdet

D: Datengrundlage mangelhaft G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes i: gefährdete wandernde Tierart

R: Art lokaler Restriktion FFH-Anhang IV: Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie FFH-Anhang II / IV: Art nach Anhang II und 
IV der FFH-Richtlinie

BNatSchG §§: streng geschützte Art nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden 
und „rot“ [ - ] einen ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines 
Parameters zu, wird dieser als unbekannt (grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier 
Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald 
einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

4.1.1 Ökologie der Fledermäuse

Untersuchungen zur lokalen Gemeinschaft von Fledermäusen innerhalb eines Untersuchungsraumes kön-

nen grundsätzlich nur im aktiven Zyklus der Arten vorgenommen werden. Dieser umfasst den Zeitraum von

(März -) April bis Oktober (- November) eines Jahres. Außerhalb diesem herrscht bei den mitteleuropäischen

Arten die Winterruhe.

Die aktiven Phasen gliedern sich in den Frühjahrszug vom Winterquartier zum Jahreslebensraum im (März-)

April bis Mai. Diese mündet in die Wochenstubenzeit zwischen Mai und August. Die abschließende Phase mit

der Fortpflanzungszeit endet mit dem Herbstzug in die Winterquartiere im Oktober (- November).

Diese verschiedenen Lebensphasen können allesamt innerhalb eines größeren Untersuchungsgebietes statt

finden oder artspezifisch unterschiedlich durch ausgedehnte Wanderungen in verschiedenen Räumen. Im

Zusammenhang mit einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung sollten vor allem die Zeiträume der

Wochenstuben und des Sommerquartiers mit der Fortpflanzungsphase genutzt werden. Besonders geeignet

sind dabei die Monate Mai bis September.
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4.1.2 Diagnose des Status im Gebiet

Quartierkontrollen: Zur Ermittlung der lokalen Fledermausfauna wurden zunächst die Bäume im Gebiet

nach Höhlen und Spalten abgesucht und endoskopiert, um potenzielle Quartierlebensräume zu ermitteln. Es

handelt sich bei den Bäumen im Gebiet um Apfelbäume (Abb. 15, Tab.  6).  Die Apfelbäume wiesen sowohl

Stammhöhlen als auch Asthöhlen, Rindenspalten sowie in unterschiedlichem Ausmaß Totholz auf.  Insge-

samt wurden in diesem Streuobstbestand acht Stammhöhlen und zwei Asthöhlen gefunden (Abb.  16). Es

konnten jedoch während der Endoskopierung keine Hinweise auf einen Besatz durch Fledermäuse erbracht

werden. Zur Aufrechterhaltung des Angebots an potenziellen Quartierstrukturen und zur Sicherung der öko-

logischen Funktionalität ist als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) zum Ausgleich für die

verloren gehenden Höhlen- und Spaltenstrukturen, die sich als Wochenstube und Einzelhangplätze eignen,

ein Ausgleich zu erbringen. Die Ersatzquartiere sollten in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet verhangen

werden. Es wird ein Ausgleich in Form von 2 Rundkästen (z.B. Fledermaushöhle „2FN“ von Schwegler oder

Fledermaushöhlen von Hasselfeldt) sowie zwei Fledermausflachkästen notwendig (z.B. Fledermausganzjah-

resquartier „1WQ“ von Schwegler oder Fledermaus Fassaden Ganzjahresquartier „FFGJ“ bzw. Fledermaus-

spaltenkasten  für  Kleinfledermäuse  von  Hasselfeldt).  Zudem  ist  auch  die  Verwendung  von  fachgerecht

selbstgebauten Spaltenquartieren oder Fledermaushöhlen aus Holz möglich. Passende Standorte ergeben

sich z.B. im südwestlichen Streuobstbestand. Die genaue Verortung der Maßnahmenstandorte ist im Vorfeld

mit  der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Notwendig werdende Gehölzrodungen dürfen zudem

nur außerhalb der aktiven Phase der Fledermäuse erfolgen, also nicht im Zeitraum vom 1. März bis 31. Ok-

tober und erst nach drei aufeinanderfolgenden Frostnächten.
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Detektorbegehungen: Für einen Nachweis, ob Fledermäuse das Gelände als Jagdraum nutzen, wurden am

09.06.2021 und am 03.07.2021 bei geeigneten Witterungsbedingungen Transektbegehungen (Temperatur im

zweistelligen Bereich, windstill, Tab. 1: 6, 9) im Plangebiet und den Randbereichen durchgeführt. Dabei wur-

de ein SSF BAT 3 (Ingenieurbüro für Microelektronik Volkmann, Konstanz) zusammen mit einem BatCorder

3.1 (ecoObs GmbH, Nürnberg) verwendet. Mit dem SSF BAT 3 wurden die empfangenen Signale hör- und

sichtbar gemacht, um einen ersten Eindruck von der im Gebiet vorhandenen Fledermausfauna zu bekom-

men. Um die Fledermausrufe auf Gattungs- und Artniveau zu bestimmen, wurde der BatCorder 3.1 mitge-

führt, welcher die Fledermausrufe digital aufzeichnet. 

Am 09.06.2021 konnte keine Fledermausaktivität bei den Apfelbäumen im Osten des Plangebietes festge-

stellt werden. Eine geringe Fledermausaktivität wurde am Gebüsch im Südosten detektiert. Hierbei wurden

mit dem BatCorder sechs Rufsequenzen aufgezeichnet, welche vom Programm BatIdent als Rufe von Zwerg-

fledermäusen identifiziert wurden (Pipistrellus pipistrellus; Zuordnungswahrscheinlichkeit 100 %). Auch am

Firmengebäude von HOMAG wurden mehrere Rufsequenzen - jedoch vermutlich nur von einer Zwergfleder-

maus stammend (Pipistrellus pipistrellus; Zuordnungswahrscheinlichkeit 100 %) - aufgenommen.

Auch am 03.07.2021 konnte keine Fledermausaktivität in der Streuobstwiese detektiert werden. Wiederum

wurden drei Rufseqeunzen in der Nähe des Firmengebäudes mit dem BatCorder nachgewiesen. Diese konn-

ten alle der Zwergfledermaus zugeordnet werden (Zuordnungswahrscheinlichkeit zwischen 77 und 100 %). 

Bedeutung als Jagdhabitat:  Vereinzelt jagende Fledermäuse (voraussichtlich 2-3) konnten in der Nähe des

Firmengebäudes von HOMAG im Osten entlang des Tumlinger Wegs an den Straßenlaternen und am Ge-

büsch im Südosten des Plangebiets jagend registriert werden. Innerhalb des Streuobstbestandes hingegen

konnte zu beiden Transektbegehungen keine jagende Fledermaus detektiert werden. 

Leitstrukturen: Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine relevanten Leitstrukturen, die von Fledermäu-

sen genutzt werden könnten. 

Um eine Beeinträchtigung der verbleibenden Gehölz- und Grünlandbestände als Jagdhabitat für Fledermäu-

se zu vermeiden (insbesondere des Streuobstbestands im südwestlichen Bereich), durch übermäßige nächt-

liche Beleuchtung zu minimieren, sind Beleuchtungsanlagen nach dem aktuellen Stand der Technik zu ver-

wenden. Dies umfasst insbesondere folgende Aspekte, die im Einzelfall sinngemäß anzuwenden sind:

• Anstrahlung des zu beleuchtenden Objekts nur in notwendigem Umfang und Intensität,

• Verwendung von Amber-LED-Systemen (unter 3.000 K) oder spezielle „Bat Lamps“ (unter 2.000 K)

mit möglichst geringen Blauanteilen. Diese Lichtsysteme verhindern eine Beeinträchtigung der Fle-

dermausfauna in Form von extremer Blendwirkung wie das bei herkömmlichen Beleuchtungskon-

zepten der Fall ist. Zudem wird verhindert, dass nachtaktive Insekten an der Beleuchtung verenden,

da 90 % des emittierten Lichts im, für Insekten, nicht sichtbaren Bereich liegen.  
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• Verwendung von Leuchtmitteln mit keiner höheren Leuchtstärke als erforderlich,

• Einsatz von Leuchten mit zeit- oder sensorengesteuerten Abschaltungsvorrichtungen oder Dimm-

funktion,

• Einbau von Vorrichtungen wie Abschirmungen, Bewegungsmeldern, Zeitschaltuhren,

• Verwendung  von  Natriumdampflampen  und  warmweißen  LED-Lampen  statt  Metallhalogen  und

Quecksilberdampflampen,

• Verwendung von Leuchtengehäusen, die kein Licht in oder über die Horizontale abstrahlen,

• Anstrahlung der zu beleuchtenden Flächen grundsätzlich von oben nach unten,

• Einsatz von UV-absorbierenden Leuchtenabdeckungen,

• Staubdichte Konstruktion des Leuchtengehäuses, um das Eindringen von Insekten zu

verhindern,

• Oberflächentemperatur des Leuchtengehäuses max. 40° C, um einen Hitzetod anfliegender

• Insekten zu vermeiden (sofern leuchtenbedingte Erhitzung stattfindet)

Prognose zum Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

(Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung
oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt wird.)

Vorhabensbedingte Tötungen von Fledermäusen durch das Freiräumen des Baufeldes können ausgeschlos-

sen werden, wenn Abriss-, Baumfällarbeiten und Gehölzrodungen außerhalb der aktiven Zeit der Fleder-

mäuse durchgeführt werden, also nicht im Zeitraum vom 01. März bis zum 31. Oktober und nach drei aufein-

anderfolgenden Frostnächten.  Zur Aufrechterhaltung des Angebots an potenziellen Quartierstrukturen und

zur Sicherung der ökologischen Funktionalität ist als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme)

zum Ausgleich für die verloren gehenden Höhlen- und Spaltenstrukturen, die sich als Sommerquartier und

Einzelhangplätze eignen, ein Ausgleich zu schaffen. Die Ersatzquartiere sollten in unmittelbarer Nähe zum

Plangebiet verhangen werden. Es wird ein Ausgleich in Form von 2 Rundkästen (z.B. Fledermaushöhle „2FN“

von Schwegler oder Fledermaushöhlen von Hasselfeldt) sowie zwei Fledermausflachkästen notwendig (z.B.

Fledermausganzjahresquartier „1WQ“ von Schwegler oder Fledermaus Fassaden Ganzjahresquartier „FFGJ“

bzw. Fledermausspaltenkasten für Kleinfledermäuse von Hasselfeldt). Zudem ist auch die Verwendung von

fachgerecht selbstgebauten Spaltenquartieren oder Fledermaushöhlen aus Holz möglich. Die genaue Veror-

tung der Maßnahmenstandorte ist im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

Ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG (Schädigungsverbot) ist ausgeschlossen. 
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Prognose zum Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

(Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes
der lokalen Population führt.)

Signifikante negative Auswirkungen für die Fledermaus-Populationen aufgrund von bau-, anlage- und be-

triebsbedingten Wirkungen sind,  bei  Verwendung geeigneter Beleuchtungsanlagen (siehe oben genannte

Punkte) auch bei einer Nutzung des Gebietes als Jagdraum nicht zu erwarten. 

Der Verbotstatbestand des erheblichen Störens von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten wird für Fledermausarten nicht erfüllt. 

✔ Ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44

Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG wird unter Beachtung der o.g. Rodungszeiten und Maßnahmen zur Be-

leuchtung ausgeschlossen.
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4.2 Vögel (Aves)

Im Rahmen der Erhebungen innerhalb des Untersuchungsgebietes wurde die lokale Vogelgemeinschaft sys-

tematisch erfasst. Dies erfolgte durch vier Begehungen während der Morgenstunden (Tab. 1: Nr. 1, 2, 4, 10)

und zwei Begehungen in den Abendstunden (Tab. 1: Nr. 6, 9).

In der nachfolgenden Tabelle sind sämtliche während der Kartierperiode beobachteten Vogelarten innerhalb

des Untersuchungsraumes aufgeführt. Neben der  fortlaufenden Nummer sind die Arten in alphabetischer

Reihenfolge nach dem Deutschen Namen sortiert. Den Arten ist die jeweilige wissenschaftliche Bezeichnung

und die vom Dachverband Deutscher Avifaunisten entwickelte und von SÜDBECK ET AL (2005) veröffentlichte Ab-

kürzung (Abk.) zugeordnet.

In der benachbarten Spalte ist die der Art zugeordneten Gilde abgedruckt, welche Auskunft über den Brut-

stätten-Typ gibt. Alle nachfolgenden Abkürzungen sind am Ende der Tabelle unter Erläuterungen der Abkür-

zungen und Codierungen erklärt.

Die innerhalb der Zeilen gelb hinterlegte Art ist nicht diesen Gilden zugeordnet, sondern wird als 'seltene,

gefährdete, streng geschützte Arten, VSR-Arten und Kolonienbrüter' Art gesondert geführt. 

Unter dem Status wird die qualitative Zuordnung der jeweiligen Art im Gebiet vorgenommen. Die Einstufung

erfolgt gemäß den EOAC-Brutvogelstatus-Kriterien (nach HAGEMEIJER & BLAIR 1997), ob für die jeweilige Art in-

nerhalb des Geltungsbereiches ein mögliches Brüten (Bm) angenommen wird, ein Brutverdacht (Bv) vorliegt

oder ein Brutnachweis erbracht werden konnte (Bn). Für Beobachtungen in direkter Umgebung um den Gel-

tungsbereich wird der Zusatz U verwendet. Liegt kein Brutvogelstatus vor, so wird die Art als Nahrungsgast

(NG) oder Durchzügler/Überflieger (DZ) eingestuft.

In der Spalte mit dem Paragraphen-Symbol (§) wird die Unterscheidung von 'besonders geschützten' Arten

(§) und 'streng geschützten' Arten (§§) vorgenommen.

Abschließend ist der kurzfristige Bestands-Trend mit einem möglichen Spektrum von „-2“ bis „+2“ angege-

ben. Die detaillierten Ausführungen hierzu sind ebenfalls den Erläuterungen der Abkürzungen und Codie-

rungen am Ende der Tabelle zu entnehmen.
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Tab. 9: Vogelbeobachtungen im Untersuchungsgebiet und in der Umgebung (die Arten mit ihrem Status)

Nr. Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung Abk.9 Gilde
Status10 &

(Abundanz)

RL

BW11
§ Trend

1 Amsel Turdus merula A zw Bm * § +1

2 Bachstelze Motacilla alba Ba h/n Bm * § -1

3 Blaumeise Parus caeruleus Bm h Bm * § +1

4 Buchfink Fringilla coelebs B zw Bm * § -1

5 Dorngrasmücke Sylvia communis Dg zw Bm * § 0

6 Elster Pica pica E zw NG * § +1

7 Feldlerche Alauda arvensis Fl ! Bv (1) 3 § -2

8 Feldsperling Passer montanus Fe h Bm V § -1

9 Goldammer Emberiza citrinella G b (zw) BmU V § -1

10 Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr h/n, g Bm * § 0

11 Haussperling Passer domesticus H g Bn (3) V § -1

12 Klappergrasmücke Sylvia curruca Kg zw Bm V § -1

13 Kohlmeise Parus major K h Bm * § 0

14 Mehlschwalbe Delichon urbicum M g, f, h/n BnU (10) V § -1

15 Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Mg zw Bm * § +1

16 Rabenkrähe Corvus corone Rk zw Bm * § 0

17 Rotmilan Milvus milvus Rm ! DZ * §§ +1

18 Star Sturnus vulgaris S h Bn (1) * § 0

19 Stieglitz Carduelis carduelis Sti zw Bm * § -1

20 Turmfalke Falco tinnunculus Tf ! DZ V §§ 0

21 Wacholderdrossel Turdus pilaris Wd zw Bm * § -2

22 Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi b Bm * § 0

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Gilde:
!: keine Gilden-Zuordnung, da eine Einzelbetrachtung erforderlich ist (dies gilt für seltene, gefährdete, streng geschützte 
Arten, VSR-Arten und Kolonienbrüter).

b : Bodenbrüter f : Felsenbrüter g : Gebäudebrüter h/n : Halbhöhlen- / Nischenbrüter h : Höhlenbrüter

zw : Zweigbrüter bzw. Gehölzfreibrüter

Status: ? als Zusatz: fraglich; ohne Zusatz: keine Beobachtung

Bn = Brutnachweis im Geltungsbereich BnU = Brutnachweis in direkter Umgebung um den Geltungsbereich

Bv = Brutverdacht im Geltungsbereich BvU = Brutverdacht in direkter Umgebung um den Geltungsbereich

Bm = mögliches Brüten im Geltungsbereich BmU = mögliches Brüten in direkter Umgebung um den 
Geltungsbereich

DZ = Durchzügler, Überflug NG = Nahrungsgast

Abundanz: geschätzte Anzahl der vorkommenden Reviere bzw. Brutpaare im Gebiet und in der Umgebung

Rote Liste: RL BW: Rote Liste Baden-Württembergs

9 Abkürzungsvorschlag deutscher Vogelnamen nach: SÜDBECK, P., H. ANDRETZKE, S. FISCHER, K. GEDEON, T. SCHIKORE, K. SCHRÖDER & C. SUDFELDT

(Hrsg.) (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.
10 gemäß EOAC-Brutvogelstatus-Kriterien (nach Hagemeijer & Blair 1997)
11 BAUER, H.-G., M. BOSCHERT, M. I.  FÖRSCHLER, J.  HÖLZINGER, M. KRAMER & U. MAHLER (2016): Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der

Brutvogelarten Baden-Württembergs. 6. Fassung. Stand 31. 12. 2013. – Naturschutz-Praxis Artenschutz 11.
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Tab. 9: Vogelbeobachtungen im Untersuchungsgebiet und in der Umgebung (die Arten mit ihrem Status)

* = ungefährdet 2 = stark gefährdet

V = Arten der Vorwarnliste 1 = vom Aussterben bedroht

3 = gefährdet 0 = ausgestorben

§: Gesetzlicher Schutzstatus 

§ = besonders geschützt §§ = streng geschützt 

Trend (Bestandsentwicklung zwischen 1985 und 2009 0 = Bestandsveränderung nicht erkennbar oder kleiner als 20 %

-1 = Bestandsabnahme zwischen 20 und 50 % -2 = Bestandsabnahme größer als 50 %

+1 = Bestandszunahme zwischen 20 und 50 % +2 = Bestandszunahme größer als 50 %

4.2.1 Diagnose des Status im Gebiet

Während der avifaunistischen Untersuchungen konnten innerhalb des Plangebietes und in dessen Wirkraum

insgesamt 22 Arten vorgefunden werden. Dabei handelt es sich überwiegend um Arten der Siedlungsberei-

che, Gärten und Parks sowie der siedlungsnahen und von Gehölzen bestimmten Kulturlandschaft. Darüber

hinaus konnten mit der Feldlerche, dem Feldsperling und der Goldammer auch erwartete Offenlandarten

der Wiesen und Felder nachgewiesen werden. Das ZAK führt 19 Vogelarten auf, von welchen die Feldlerche,

die Mehlschwalbe und der Rotmilan registriert werden konnten.

Der Großteil der lokalen Avifauna setzt sich aus ungefährdeten Arten zusammen (15 Arten). Sechs Arten

werden auf der Vorwarnliste geführt und eine Art wird als ‚gefährdet‘ eingestuft. Die im Zuge der Kartierung

ermittelten Revierzentren können der nachfolgenden Kartendarstellung (Abb. 18) entnommen werden.

Die Feldlerche  ,   welche bundes- und landesweit als gefährdet geführt wird, wurde mehrmalig beim Singflug

auf der Ackerfläche des Flurstücks Nr. 1016 im Nordwesten des Geltungsbereichs beobachtet.

Für das Feldlerchenbrutpaar im Gebiet wird es zu einem Brutplatzverlust durch das Bauvorhaben kommen.

Dieser Verlust ist in Form einer Neuanlage einer 0,25 ha großen Ackerbrache (flächig oder streifenförmig)

mit Aussaat einer Buntbrache anzulegen. Die Ausgleichsfläche sollte dabei im Bereich der vom Eingriff be-

troffenen lokalen Population liegen. Bei der Auswahl der Flächen sind die artspezifischen ökologischen An-

sprüche (u.a. Abstand zu störenden, vertikalen Kulissen – zu Einzelbäumen > 50 m, zu Baumreihen und

Feldgehölzen > 120 m und zu geschlossenen Gehölzbeständen und Siedlungsrändern >160 m) zu berück-

sichtigen. Zudem muss der Ackerstreifen eine Mindestbreite von 15 m aufweisen. 

Der Star gilt bundesweit als ungefährdet, landesweit wird diese Art jedoch in der Roten Liste als gefährdete

Art geführt. Für diese Vogelart besteht innerhalb der Streuobstwiese im Osten des Plangebiets ein Nachweis

für eine Brut. Im Zuge der Bebauung wird dieser Brutplatz durch Rodung verloren gehen. Durch den Brut-

platzverlust ist als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) noch vor Beginn der Rodungen und

Bauarbeiten im Verhältnis 1:3 drei Starenhöhlen (z. B.: „Starenhöhle 3S“ mit einem Fluglochdurchmesser

von 45 mm der Firma Schwegler) im Plangebiet oder in dessen Umgebung zu verhängen. 
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Passende Standorte ergeben sich z.B. im südwestlichen Streuobstbestand.  Dabei ist die Standortwahl mit

der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass die Nistkästen in

einer Höhe von mindestens 3 m und sicher vor Räubern und vor Zugluft geschützt aufzuhängen sind. Ein

freier Anflug und die Nähe zu geeigneten Nahrungshabitaten muss ebenfalls gewährleistet  sein.  Zudem

sollten die Kästen mit einer bevorzugten Ausrichtung nach Osten oder Südosten aufgehängt werden. Eine

Ausrichtung des Einflugslochs in Richtung Westen (Wetterseite) oder Süden (starke Sonneneinstrahlung) ist

zu vermeiden. Um das Eindringen von Regen zu unterbinden, sollten die Kästen niemals nach hinten geneigt,

sondern allenfalls leicht nach vorn überhängend angebracht werden. Eine regelmäßige, jährliche Reinigung

der ausgebrachten Ersatzkästen von Altnestern und Parasiten sowie die Wartung der Kästen erhöht dabei

die Annahmewahrscheinlichkeit und gewährleistet die langfristige Sicherung geeigneter Brutplätze.

Es konnte zudem ein Revierzentrum der als landes-/ und bundesweit ungefährdet geführten Dorngrasmücke

in der Schlehenhecke im nordöstlichen Bereich des Plangebiets registriert werden. Auch dieser Brutplatz

wird im Zuge der Bebauung verloren gehen.  Diese zweigbrütende, hoch mobile Art, wird voraussichtlich

nicht erheblich beeinträchtigt werden, da für diese die Möglichkeit nach Norden auszuweichen besteht, wo

für sie weitere gute Brutplatzmöglichkeiten vorhanden sind.

Der Haussperling wird bundes- und landesweit auf der Vorwarnliste geführt. Dieser zeichnet sich als ausge-

sprochen kulturfolgende Art aus, welche alle durch Bebauung geprägten dörflichen sowie städtischen Le-

bensraumtypen besiedelt. Es konnten für den Haussperling mehrere Brutnachweise an dem südlich im Gel-

tungsbereich befindlichen HOMAG Firmengebäude an der Wellblechfassade bestätigt werden. Die Brutplätze

sind jedoch nicht vom Vorhaben betroffen. Es ist jedoch durchaus wahrscheinlich, dass diese den Geltungs-

bereich zur Nahrungssuche nutzen. Durch den Erhalt von Grünflächen und deren extensiven Pflege kann der

Verlust an Nahrungsfläche minimiert werden. 

Auch die Mehlschwalbe wird bundes- und landesweit auf der Vorwarnliste geführt und wurde beim Überflug

des Geltungsbereichs als Nahrungsgast und in der Umgebung als Brutvogel (BmU) angetroffen. Am Tumlin-

ger Weg 1 des Firmengebäudes von HOMAG befinden sich zehn Mehlschwalbennester. Die Brutplätze dieser

Vogelart sind jedoch nicht vom Vorhaben betroffen, da sich dieses Gebäude außerhalb des Geltungsbereichs

befindet. Dennoch nutzen sie die Grünfläche im Geltungsbereich als Nahrungsfläche. Es wird daher zu ei-

nem Verlust von einem Teilnahrungshabitat kommen.
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Die Goldammer konnte mehrmals nördlich zum Plangebiet in einer der Feldhecken verhört werden. Diese

wird jedoch nicht durch das Bauvorhaben negativ beeinflusst oder verdrängt werden aufgrund ihrer weiten

Distanz (mindestens 40 m) zum Vorhabensgebiet. 

Außer der oben genannten Arten wurden auch eine Reihe weiterer Brutvogelarten im Geltungsbereich und

dessen unmittelbarer Umgebung sowohl singend verhört, als auch als Nahrungsgäste registriert. Diese ge-

hörten der Gilde der Zweig-, der Halbhöhlen-Nischenbrüter, Höhlen-, Gebäude- und Bodenbrüter an. Zu die-

sen Arten zählen unter anderem die Amsel, die Bachstelze, die Blaumeise, der Buchfink, der Feldsperling,

der Hausrotschwanz, die Mönchsgrasmücke, die Rabenkrähe, der Stieglitz, die Wacholderdrossel und der

Zilpzalp.

Für die oben genannten Vogelarten bestehen in der Umgebung des Geltungsbereichs etliche alternative

Brutplätze und auch Bereiche zur Nahrungssuche.  Durch festgesetzte Pflanzbindungen und Grünflächen

kann der Verlust an Nahrungsfläche minimiert werden. Als weitere Möglichkeit dauerhaft ein neues Nah-

rungsangebot zu schaffen wird vorgeschlagen eine Dachbegrünung vorzunehmen. Diese kann nicht nur als

Verbindungselemente für die Biotopverbundfunktion dienen, sondern auch zukünftig Nahrungsfläche für die

umgebende Avifauna und Fledermausfauna bieten (siehe Kap. 3.3.).

Zudem kommt es durch Gehölzrodungen im Bereich des Streuobstbestands auf dem Flurstück Nr. 1016 zum

Verlust von weiteren Baum-/Asthöhlen. Da diese zum Zeitpunkt der Endoskopierung keine aktuelle Nutzung

aufwiesen, wird hier ein Ausgleich von 1:1 angesetzt. Es sind daher für den weiteren Wegfall von 2 Asthöhlen

und 7 Baumhöhlen, zum Erhalt der ökologischen Funktion, als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-

Maßnahme) vor Rodung und Baubeginn 5 Nistkästen mit einem Fluglochdurchmesser von 26 mm (z.B.: Nist-

höhle „1B“ der Firma Schwegler) und weitere 4 Nistkästen mit einem Fluglochdurchmesser von 32 mm (z.B.:

Nisthöhle „1B“ der Firma Schwegler) im Plangebiet oder in der direkten Umgebung zu verhängen. Passende

Standorte ergeben sich z.B. im südwestlichen Streuobstbestand. Der genaue Standort ist mit der Unteren

Naturschutzbehörde abzustimmen.

Um längerfristig eine Nahrungsgrundlage für die lokale Vogelfauna im neu entstehenden Areal zur Verfü-

gung zu stellen, sind die verbleibenden Grünflächen extensiv zu pflegen.  Zusätzlich wird eine Dachbegrü-

nung wie in Kapitel 3.3 ausgeführt vorgeschlagen
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Prognose zum Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
(Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung
oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt wird.)

Innerhalb des Geltungsbereiches wurden drei Revierzentren von drei Vogelarten registriert. Eine Betroffen-

heit der jeweiligen Arten ergibt sich aus den im Rahmen des Vorhabens notwendig werdenden Gehölzrodun-

gen, sowie der Versiegelung von Grünflächen. Jedoch kann durch die Umsetzung geeigneter Vermeidungs-,

Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen das Eintreten des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3

BNatSchG ausgeschlossen werden, da gemäß § 44 Abs. 5 Nr. 3 der Verbotstatbestand nicht vorliegt, wenn

die ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang weiterhin erfüllt wird. Die Maßnahmen beinhalten einerseits die Einhaltung der vorgegebenen

Rodungszeiten (zum Schutz von Vögeln sind Gehölzrodungen grundsätzlich nur außerhalb der Vogelbrutzeit

durchzuführen, also nicht im Zeitraum vom 1. März bis 30. September) und andererseits die Kompensation

der verloren gehenden Niststätten und Nahrungsflächen. 

Verbleibende Grünflächen sind extensiv zu pflegen, um den Verlust an Nahrungsfläche zu minimieren. Zu-

sätzlich wird eine Dachbegrünung wie in Kapitel 3.3 ausgeführt vorgeschlagen. Für den Verlust des Brutplat-

zes des höhlenbrütenden Stars sind  als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) vor Rodung

und Baubeginn im Verhältnis von 3:1 drei Nisthöhlen (z. B.: Starenhöhle „3S“ mit einem Fluglochdurchmes-

ser von 45 mm der Firma Schwegler) auszugleichen. Für den Verlust von weiteren Baum-/Asthöhlen wird ein

Ausgleich von 1:1 angesetzt. Es sind daher für den weiteren Wegfall von 2 Asthöhlen und 7 Baumhöhlen, zum

Erhalt der ökologischen Funktion, als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) vor Rodung und

Baubeginn  5  Nistkästen  mit  einem  Fluglochdurchmesser  von  26 mm  (z.B.:  Nisthöhle  „1B“  der  Firma

Schwegler) und weitere 4 Nistkästen mit einem Fluglochdurchmesser von 32 mm (z.B.: Nisthöhle „1B“ der

Firma Schwegler) im Plangebiet oder in der direkten Umgebung zu verhängen. Der genaue Standort ist mit

der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Der Verlust des Brutplatzes der zweigbrütenden Dorngras-

mücke im Plangebiet wird als wenig erheblich eingestuft, da diese Art in der direkten Umgebung ausrei-

chend Möglichkeiten besitzt um auszuweichen.

Durch das Vorhaben geht zudem ein Brutrevier der Feldlerche verloren, welches ausgeglichen werden muss.

Dafür ist auf einer Fläche von 0,25 ha flächig oder streifenförmig eine Acker- bzw. Buntbrache als vorgezo-

gene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) anzulegen. Die Ausgleichsflächen sollten dabei im Bereich der

vom Eingriff betroffenen lokalen Population liegen. Bei der Auswahl der Flächen sind die artspezifischen

ökologischen Ansprüche (u.a.  Abstand zu störenden,  vertikalen Kulissen – zu Einzelbäumen >  50 m,  zu

Baumreihen  und  Feldgehölzen  >  120 m  und  zu  geschlossenen  Gehölzbeständen  und  Siedlungsrändern

> 160 m) zu berücksichtigen. Zudem muss der Ackerstreifen eine Mindestbreite von 15 m aufweisen. 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
Fassung vom 24.02.2022 Seite 29



Bebauungsplan
„Nordhalde II“
in Schopfloch

Prognose zum Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
(Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes
der lokalen Population führt).

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Störwirkungen auf Vogelarten, die in an das Plangebiet angrenzenden

Bereichen vorkommen, sind im geringen Maße zu erwarten. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustands

wird jedoch nicht erwartet. Eine betriebliche Störung wird weitestgehend ausgeschlossen, da es sich bei den

Vogelarten hauptsächlich um wenig störungsempfindliche Arten handelt, die auch auf Grünflächen im Sied-

lungsbereich und Parks angetroffen werden.

✔ Unter Einhaltung des Rodungszeitraumes und der o.g Maßnahmen kann ein Verstoß gegen die Verbotstat-

bestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

ausgeschlossen werden.
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5. Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung

Tab. 10: Zusammenfassung der Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung

Tier- und Pflanzengruppen Betroffenheit Ausmaß der Betroffenheit (Art, Ursache)

Farne und Blütenpflanzen nicht betroffen keines

Vögel betroffen • Verlust eines Teil-Nahrungshabitats und Teil-
Lebensraumes für Vogelarten durch Gehölzrodungen 
und Flächenversiegelung

• Verlust jeweils eines Brutpaares der Feldlerche und 
des Stars, sowie der Dorngrasmücke

Säugetiere (ohne Fledermäuse) nicht betroffen keines

Fledermäuse ggf. betroffen • Verlust eines Teil-Jagdhabitats für Fledermausarten 
durch Gehölzrodungen und Flächenversiegelung

Reptilien nicht betroffen keines

Amphibien nicht betroffen keines

Wirbellose Käfer nicht betroffen keines

Schmetterlinge nicht betroffen keines

Libellen nicht betroffen keines

Weichtiere nicht betroffen keines

Die artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Einhaltung der unten genannten Ver-

meidungs- und Minimierungsmaßnahmen, durch das geplante Vorhaben kein Verstoß gegen § 44 Abs. 1

i.V.m. Abs. 5 BNatSchG vorbereitet wird.

5.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen:

• Zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen sind notwendige Gehölzrodungen ausschließlich außerhalb der

Vogelbrutzeit und der Aktivitätsphase von Fledermäusen, also nicht im Zeitraum vom 01. März bis 31. Ok-

tober, sowie erst nach drei aufeinanderfolgenden Frostnächten zulässig.

• Schädliche  Einwirkungen  von  Beleuchtungsanlagen  auf  Tiere  (insbesondere  Vögel,  Fledermäuse  und

nachtaktive Insekten) sind zu minimieren. Es sind Beleuchtungsanlagen nach dem aktuellen Stand der

Technik zu verwenden. Dies umfasst insbesondere folgende Aspekte, die im Einzelfall sinngemäß anzu-

wenden sind: 

• Anstrahlung des zu beleuchtenden Objekts nur in notwendigem Umfang und Intensität,

• Verwendung  von  Amber-LED-Systemen  (unter  3.000 K)  oder  spezielle  „Bat  Lamps“  (unter

2.000 K) mit möglichst geringen Blauanteilen. Diese Lichtsysteme verhindern eine Beeinträchti-

gung der Fledermausfauna in Form von extremer Blendwirkung wie das bei herkömmlichen

Beleuchtungskonzepten der Fall ist. Zudem wird verhindert, dass nachtaktive Insekten an der

Beleuchtung verenden, da 90 % des emittierten Lichts im, für Insekten, nicht sichtbaren Bereich

liegen.  
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• Verwendung von Leuchtmitteln mit keiner höheren Leuchtstärke als erforderlich,

• Einsatz  von  Leuchten  mit  zeit-  oder  sensorengesteuerten  Abschaltungsvorrichtungen  oder

Dimmfunktion,

• Einbau von Vorrichtungen wie Abschirmungen, Bewegungsmeldern, Zeitschaltuhren,

• Verwendung von Natriumdampflampen und warmweißen LED-Lampen statt Metallhalogen und

Quecksilberdampflampen,

• Verwendung von Leuchtengehäusen, die kein Licht in oder über die Horizontale abstrahlen,

• Anstrahlung der zu beleuchtenden Flächen grundsätzlich von oben nach unten,

• Einsatz von UV-absorbierenden Leuchtenabdeckungen,

• Staubdichte Konstruktion des Leuchtengehäuses, um das Eindringen von Insekten zu

• verhindern,

• Oberflächentemperatur des Leuchtengehäuses max. 40° C, um einen Hitzetod anfliegender

• Insekten zu vermeiden (sofern leuchtenbedingte Erhitzung stattfindet)

CEF-Maßnahmen

• Im Rahmen des Vorhabens wird auf einer Fläche von 2009 m2 Streuobst überplant. Ein Ausgleich von 1:1

wird erforderlich. Im BBP erfolgt hierfür der Ausgleich über ein Pflanzgebot zur Neuanlage von Streu-

obstbeständen auf extensiv genutzten öffentlichen Grünflächen in einem Umfang von 6.218 m².

• Zur Aufrechterhaltung des Angebots an potenziellen Quartierstrukturen und zur Sicherung der ökologi-

schen Funktionalität ist als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) zum Ausgleich für die

verloren gehenden Höhlen- und Spaltenstrukturen, die sich als Sommerquartier und Einzelhangplätze

eignen, ein Ausgleich zu schaffen. Die Ersatzquartiere sollten in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet ver-

hangen  werden.  Es  wird  ein  Ausgleich  in  Form von  2  Rundkästen  (z.B.  Fledermaushöhle  „2FN“  von

Schwegler oder Fledermaushöhlen von Hasselfeldt) sowie zwei Fledermausflachkästen notwendig (z.B.

Fledermausganzjahresquartier  „1WQ“  von  Schwegler  oder  Fledermaus  Fassaden  Ganzjahresquartier

„FFGJ“ bzw. Fledermausspaltenkasten für Kleinfledermäuse von Hasselfeldt). Alternativ ist auch die Ver-

wendung von fachgerecht selbstgebauten Spaltenquartieren oder Fledermaushöhlen aus Holz möglich.

Passende Standorte ergeben sich z.B.  im südwestlichen Streuobstbestand.  Die  genaue Verortung der

Maßnahmenstandorte ist im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

• Für den Verlust des Brutplatzes des höhlenbrütenden Stars sind vor Rodung und Baubeginn im Verhältnis

von 1:3 drei Nisthöhlen (z. B.: Starenhöhle „3S“ mit einem Fluglochdurchmesser von 45 mm der Firma

Schwegler)  auszugleichen.  Passende Standorte ergeben sich z.B.  im südwestlichen Streuobstbestand.

Der genaue Standort ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.
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• Für den Verlust von weiteren Baum-/Asthöhlen wird ein Ausgleich von 1:1 angesetzt. Es sind daher für

den weiteren Wegfall von 2 Asthöhlen und 7 Baumhöhlen, 5 Nistkästen mit einem Fluglochdurchmesser

von 26 mm (z.B.:  Nisthöhle „1B“ der Firma Schwegler) und weitere 4 Nistkästen mit  einem Flugloch-

durchmesser von 32 mm (z.B.: Nisthöhle „1B“ der Firma Schwegler) im Plangebiet oder in der direkten

Umgebung zu verhängen. Passende Standorte ergeben sich z.B. im südwestlichen Streuobstbestand. Der

genaue Standort ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

• Durch das Vorhaben geht ein Brutrevier der Feldlerche verloren. Dafür ist auf einer Fläche von ca. 0,25  ha

flächig oder streifenförmig eine Acker- bzw. Buntbrache anzulegen. Die Ausgleichsflächen sollten dabei

im Bereich der vom Eingriff betroffenen lokalen Population liegen. Bei der Auswahl der Flächen sind die

artspezifischen  ökologischen  Ansprüche  (u.a.  Abstand  zu  störenden,  vertikalen  Kulissen  –  zu

Einzelbäumen > 50 m, zu Baumreihen und Feldgehölzen > 120 m und zu geschlossenen Gehölzbeständen

und Siedlungsrändern > 160 m) zu berücksichtigen. Zudem sollte der Ackerstreifen eine Breite von ca.

15 m aufweisen.

5.2 Sonstige Maßnahmenempfehlungen

• Entwicklung von arten- und blütenreichen extensiv bewirtschafteten Grünlandflächen, um den Verlust an

Nahrungsfläche zu minimieren. 

• Herstellung einer extensiven und blütenreichen Dachbegrünung auf Teilflächen zur Stärkung der Biotop-

verbundfunktion und als Ausgleich für den Verlust an Nahrungsfläche für Insekten.

• Zur Verminderung erhöhten Vogelschlags sollten wirksame Maßnahmen gegen Vogelschlag umgesetzt

werden.  Diese sind  unter  anderem der  Broschüre  „Vogelfreundliches  Bauen mit  Glas  und Licht“  der

Schweizer Vogelwarte zu entnehmen (www.vogelwarte.ch/de).

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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II Anhang

Zielartenkonzept des Landes Baden-Württemberg für die Gemeinde Schopfloch

Tab. 11: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europäische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung
ZAK-

Status

Krite-

rien
ZIA

Rote Liste
FFH-RL BG

D BW

Zielarten Säugetiere

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus LA 2 - 1 1 II, IV §§

Wimperfledermaus Myotis emarginatus LA 2 - 1 R II, IV §§

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii LB 2a, 3 - 3 2 II, IV §§

Biber Castor fiber LB 2, 4 x 3 2 II, IV §§

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus LB 2 - V 2 IV §§

Fransenfledermaus Myotis nattereri LB 2 - 3 2 IV §§

Graues Langohr Plecotus austriacus LB 2 - 2 1 IV §§

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Großes Mausohr Myotis myotis N 6 - 3 2 II, IV §§

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri N 2a - G 2 IV §§

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii N 2a - 2 2 IV §§

Zielarten Vögel

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Braunkehlchen Saxicola rubetra LA 2 x 3 1 - §

Grauammer Emberiza calandra LA 2 - 3 2 - §§

Haubenlerche Galerida cristata LA 2 - 1 1 - §§

Kiebitz Vanellus vanellus LA 2 - 2 2 - §§

Rebhuhn Perdix perdix LA 2 x 2 2 - §

Wachtelkönig Crex crex LA 2 x 2 1 I §§

Zitronenzeisig Carduelis citrinella LA 2 - 3 1 - §§

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Halsbandschnäpper Ficedula albicollis LB 3 - 3 3 I §§

Wendehals Jynx torquilla LB 2,3 x 2 2 - §§
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Tab. 11: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europäische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Baumfalke Falco subbuteo N 6 - 3 3 - §§

Baumpieper Anthus trivialis N 6 - V 3 - §

Dohle Coloeus monedula N 6 - - 3 - §

Feldlerche Alauda arvensis N 6 - 3 3 - §

Grauspecht Picus canus N 5,6 - 2 V I §§

Kuckuck Cuculus canorus N 6 - V 3 - §

Mehlschwalbe Delichon urbicum N 6 - V 3 - §

Rauchschwalbe Hirundo rustica N 6 - V 3 - §

Rotmilan Milvus milvus N 5 - - - I §§

Steinkauz Athene noctua N 6 - 2 V - §§

Zielarten Amphibien und Reptilien

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Gelbbauchunke Bombina variegata LB 2 x 2 2 II, IV §§

Kammmolch Triturus cristatus LB 2 - 3 2 II, IV §§

Kreuzkröte Bufo calamita LB 2 x 3 2 IV §§

Laubfrosch Hyla arborea LB 2 x 2 2 IV §§

Wechselkröte Bufo viridis LB 2 x 2 2 IV §§

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae N 6 - G G IV §§

Springfrosch Rana dalmatina N 6 x 3 3 IV §§

Zauneidechse Lacerta agilis N 6 - 3 V IV §§

Zielarten Tagfalter und Widderchen

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

He. Wie.-Ameisen-Bläuling Maculinea teleius LA 2,3 x 2 1 II, IV §§

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Du. Wie. Ameisen-Bläuling Maculinea nausithous LB 3 x 3 3 II, IV §§

Großer Feuerfalter Lycaena dispar LB 2,3 - 2 3! II, IV §§

Weitere europarechtlich geschützte Arten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Braunes Langohr Plecotus auritus - - - V 3 IV §§

Großer Abendsegler Nyctalus noctula - - - - i IV §§

Haselmaus Muscardinus avellanarius - - - V G IV §§

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus - - - 3 3 IV §§

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus - - - oE G IV §§

Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina - - - - V IV §§

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii - - - G i IV §§

Wasserfledermaus Myotis daubentonii - - - - 3 IV §§

Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii - - - D D IV §§

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus - - - G i IV §§

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - - - - 3 IV §§

Anhang
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Tab. 11: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europäische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

ZAK (landesweite Bedeutung der Zielarten – aktualisierte Einstufung, Stand 2005, für Fledermäuse und Vögel Stand

2009): 

LA Landesart Gruppe A; vom Aussterben bedrohte Arten und Arten mit meist isolierten, überwiegend instabilen bzw. akut 
bedrohten Vorkommen, für deren Erhaltung umgehend Artenhilfsmaßnahmen erforderlich sind.

LB Landesart Gruppe B; Landesarten mit noch mehreren oder stabilen Vorkommen in einem wesentlichen Teil der von ihnen 
besiedelten ZAK-Bezugsräume sowie Landesarten, für die eine Bestandsbeurteilung derzeit nicht möglich ist und für die kein 
Bedarf für spezielle Sofortmaßnahmen ableitbar ist.

N Naturraumart; Zielarten mit besonderer regionaler Bedeutung und mit landesweit hoher Schutzpriorität.

Kriterien (Auswahlkriterien für die Einstufung der Art im Zielartenkonzept Baden-Württemberg, s.a. Materialien:

Einstufungskriterien):

Zur Einstufung als Landesart: 1 (sehr selten); 2 (hochgradig gefährdet); 3 (sehr hohe Schutzverantwortung); 4 
(landschaftsprägende Habitatbildner).

Zur Einstufung als Naturraumart: 2a (2, aber noch in zahlreichen Naturräumen oder in größeren Beständen); 5 (hohe 
Schutzverantwortung, aber derzeit ungefährdet); 6 (gefährdet); 7 (naturräumliche Charakterart).

ZIA (Zielorientierte Indikatorart): Zielarten mit besonderer Indikatorfunktion, für die in der Regel eine deutliche Ausdehnung ihrer 
Vorkommen anzustreben ist; detaillierte Erläuterungen siehe Materialien: Einstufungskriterien).

Rote Liste D: Gefährdungskategorie in Deutschland (Stand 12/2005, Vögel Stand 4/2009).

Rote Liste BW: Gefährdungskategorie in Baden-Württemberg (Stand 12/2005, Vögel Stand 4/2009). 

FFH Besonders geschützte Arten nach FFH-Richtlinie (Rat der europäischen Gemeinschaft 1992, in der aktuellen Fassung, Stand 
5/2004): II (Anhang II), IV (Anhang IV), * (Prioritäre Art).

EG Vogelarten nach Anhang I der EG Vogelschutzrichtlinie, 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979, in der aktuellen Fassung, 
Stand 4/2009).

BG Schutzstatus nach BNatSchG in Verbindung mit weiteren Richtlinien und Verordnungen (Stand 8/2005); für die Aktualität der 
Angaben wird keine Gewährleistung übernommen, zu den aktuellen Einstufungen siehe Wisia Datenbank des BfN: 
www.wisia.de.

Gefährdungskategorien (Die Einzeldefinitionen der Einstufungskriterien sind zwischen den Artengruppen sowie

innerhalb der Artengruppen zwischen der bundesdeutschen und der landesweiten Bewertung teilweise unterschiedlich

und sind den jeweiligen Originalquellen zu entnehmen):

1 vom Aussterben bedroht

2 stark gefährdet

3 gefährdet

V Art der Vorwarnliste

D Datengrundlage mangelhaft; Daten defizitär, Einstufung nicht möglich

G Gefährdung anzunehmen

- nicht gefährdet

i gefährdete wandernde Art (Säugetiere)

! besondere nationale Schutzverantwortung

oE ohne Einstufung

Anhang
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Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten 
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten 

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP)
Stand: November 2020

1. Vorhaben bzw. Planung

• Die  Gemeinde  Gemeinde  Schopfloch  plant  mit  der  Aufstellung  des  Bebauungsplanes  „Nordhalde  II“  die
bauplanungsrechtlichen  Rahmenbedingungen  für  die  Realisierung  des  Entwicklungskonzeptes  der  Fa.
HOMAG zu schaffen,  eine  Neuordnung der  bisher  geltenden Bebauungspläne vorzunehmen und weitere
gewerbliche  Entwicklungsmöglichkeiten  für  sonstige  Gewerbebetriebe  im  westlichen  Teil  unter
Berücksichtigung  der  zur  Verfügung  stehenden  gemeindeeigenen  Flächen  zu  schaffen.  Der  geplante
Geltungsbereich  des  Bebauungsplanverfahrens  mit  einer  Gesamtfläche  von  21,001  ha  beinhaltet  aktuell
folgende Flurstücke (gesamt oder in Teilflächen): 
1909, 1993, 1995, 1980, 1927 (Tumlinger Weg), 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1925, 1925/1, 1926, 1981,
1021/2, 1021/3, 1022/6, 1022/7, 1022/8, 1022/9, 1022/10, 1021/1, 1021/4, 1020/1, 1020/3, 1023/1, 1023/3,
1023/4,  1019,  1016,  1016/1,  1016/2,  1016/3,  1016/4,  1016/5,  1016/6,  1016/7,  995/10,  997, 998/5,  998/4,
999/2, 1000, 1001, 1001/1, 1003 (Nordhalde), 1004/2.

• Für die saP relevante Planunterlagen:

 Bebauungsplan

 Artenschutzbeitrag

2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Gilde Zweigbrüter

 Art des Anhangs IV der FFH-RL

 Europäische Vogelart2

Deutscher 
Name

Wissenschaftliche 
Bezeichnung

Rote Liste Status in 
Deutschland

Rote Liste Status in 
Baden-Württemberg

Dorngrasmücke Sylvia communis
 0 (erloschen oder 

verschollen)
 1 (vom Erlöschen 

bedroht)
 2 (stark gefährdet)
 3 (gefährdet)
 R (Art geografischer 

Restriktion)
 V (Vorwarnliste) 

 0 (erloschen oder 
verschollen)

 1 (vom Erlöschen 
bedroht)

 2 (stark gefährdet)
 3 (gefährdet)
 R (Art geografischer 

Restriktion)
 V (Vorwarnliste)

1 Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, da der Erlass einer 
Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht. 

2 Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden 
zusammengefasst werden.
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3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3

3.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen

Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4.

• Falls nicht anders angegeben, wurde für diese Vogelart als Standard-Literatur das Grundlagenwerk der Vögel
Baden-Württembergs  (HÖLZINGER 1999)  sowie  die  Methodenstandards  zur  Erfassung  der  Brutvögel
Deutschlands (SÜDBECK ET AL 2005) und der Atlas deutscher Brutvogelarten (GEDEON ET AL 2014) verwendet.

Dorngrasmücke

• Habitatansprüche:   Die  Dorngrasmücke  bewohnt  Gebüsch-  und  Heckenlandschaften,  häufig  in  ruderalen
Kleinstflächen in  der  offenen Landschaft.  Ebenso besiedelt  sie  Feldraine,  Grabenränder,  Böschungen an
Verkehrswegen, Industriebrachen, Schonungen mit Gräsern und üppiger Krautschicht, sowie gebüschreiche
Verlandungsflächen und Moore und verbuschte Streuwiesen. Geschlossene Wälder und Städte werden von
dieser Art gemieden. 

• Fortpflanzungsstätte:   Die  Dorngrasmücke  ist  ein  Freibrüter.  Sie  legt  ihre  Nester  variabel  in  niedrigen
Dornsträuchern, Stauden, Brennesseln oder in Gras durchsetztem Gestrüpp. Dabei baut das Männchen ein
Wahlnest, welches vom Weibchen vollendet wird. Es besteht monogame Brut- oder Saisonehe, wobei Bigamie
bekannt ist. Es erfolgt eine Jahresbrut, Nachgelege sind jedoch möglich (im Süden). Das Gelege besteht aus
(3) 4 bis (5) 6 Eiern. Die Brutdauer beträgt 10 bis 13 Tage. Beide Elternteile brüten, hudern und füttern. Die
Nestlingsdauer beträgt 10 bis 14 Tage. Die Elterntiere betreuen noch ca. drei Wochen ihre Jungtiere nach dem
Ausfliegen.

3 Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen.

4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe.

3.2 Verbreitung im Untersuchungsraum
 nachgewiesen  potenziell möglich

• Es besteht  mit  der  Dorngrasmücke ein Brutverdacht  aus der  Gilde der  Zweigbrüter  in  der im Osten des
Plangebiets befindlichen Hecke.

3.3 Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

• Nach langem Rückgang haben sich die Bestände der Dorngrasmücke in den letzten beiden Jahrzehnten
wieder gut erholt. Der Brutbestand der Dorngrasmücke zeigt langfristig eine Bestandsabnahme von mehr als
20 %,  jedoch  zeigt  sich  kurzfristig  keine  Brutbestandsveränderung  und  eine  weitgehend  stabile
Bestandsänderung. Aktuelle Bestandsschätzungen gehen für Baden-Württemberg von ca. 25.000 bis 30.000
Brutpaaren aus.  Aktuelle  Bestandsschätzungen gehen für  Baden-Württemberg von ca.  43.000 bis  55.000
Brutpaaren  aus.  ADEBAR (Dachverband deutscher  Avifaunisten)  schätzt  den  landesweiten  Bestand auf  ca.
25.000 bis 30.000 Brutpaare. Nach HÖLZINGER (Rote Liste Brutvogelarten – 6. Fassung 2016) ist derzeit keine
Gefährdung  erkennbar.  Rückgänge  im  Bestand  sind  auf  Flurbereinigungen  und  Ausräumung  von
Heckenlandschaften zurückzuführen.

• Generell ist eine genaue genaue Abgrenzung der lokalen Populationen von Zweigbrüterarten schwierig und
auf Grundlage der vorliegenden Daten nicht möglich. Da es sich bei der betroffenen Art um Bewohner des
Offenlandes  handelt,  welche  geschlossene  Waldgebiete  meiden,  können  größere  Waldgebiete  zur
Abgrenzung herangezogen werden. 
Im vorliegenden Fall kann lediglich der im Westen angrenzende Schwarzwald als Grenze angesehen werden.
Nach Süden, Norden und Osten ist keine Abgrenzung möglich. 

• Eine Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen innerhalb der Gilde Zweigbrüter ist nicht
möglich, da keine Untersuchungen bezüglich der Siedlungsdichte in der Raumschaft bekannt sind. Da jedoch
in diesem Bereich ein Mosaik aus kleineren Siedlungsflächen sowie eine abwechslungsreiche Offenlandschaft
mit  Hecken,  Feldgehölzen,  Acker-  und  Grünlandflächen zu finden ist,  kann sich dort  wahrscheinlich eine
jeweils individuenreiche Population der Dorngrasmücke halten.
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3.4 Kartografische Darstellung

• Siehe artenschutzrechtlicher Fachbeitrag.

5 Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer Karte erfolgen.

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG (bau-, anlage- 
und betriebsbedingt)

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)

a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört?                                                                                                             ja  nein

• Direkt  in  der  östlich  im  Vorhabensbereich  befindlichen  Schlehenhecke  wird  die  Brutstätte  einer
Dorngrasmücke vermutet. Dieser Brutplatz befindet sich im überplanten Bereich und wird im Rahmen
der Baumaßnahmen verloren gehen. 

b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschädigt oder zerstört, dass 
dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten vollständig entfällt?

                                                                                                                                                               ja  nein
• Innerhalb des Plangebiets wird ein Teilnahrungshabitat durch Gehölzrodungen und Flächenversiegelung 

verloren gehen. Jedoch befinden sich innerhalb des Plangebiets auch als Grünflächen festgesetzte Bereiche, 
welche weiterhin zur Nahrungssuche von dieser Vogelart genutzt werden können. Auch in der unmittelbaren 
Umgebung des Plangebietes befinden sich Bereiche größeren Umfanges, welche von Vögeln der Gilde der 
Zweigbrüter zur Nahrungssuche genutzt werden können. Daher kommt es nicht zu einem vollständigen Ausfall
der Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. 

c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige 
Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht 
mehr nutzbar sind?                                                                                                                      ja  nein

• Im Plangebiet sind keine weiteren Fortpflanzung- oder Ruhestätten registriert worden 

d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?                                                                                  ja              nein

• Gehölzrodungen haben grundsätzlich außerhalb der Vogelbrutzeit stattzufinden; diese dürfen also nicht vom
01. März bis zum 30. September durchgeführt werden. 

e) Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG
zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?                                     ja              nein

f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?                                            ja              nein

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?                                                  ja              nein

• nicht erforderlich

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann: 
Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en.

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:

 ja

 nein
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4.2 Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?                                                                        ja           nein

• Gehölzrodungen haben grundsätzlich außerhalb der Vogelbrutzeit stattzufinden; diese dürfen also nicht vom 
01. März bis zum 30. September durchgeführt werden. Dadurch wird eine mögliche Schädigung von Bruten  
vermieden. Eine mögliche Schädigung von nahrungssuchenden Vögeln im Bereich des Baufeldes während 
der Bauphase kann ausgeschlossen werden, da es sich bei der Dorngrasmücke um hoch mobile Tierarten 
handelt. 

b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des 
Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?                                                            ja           nein

c) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?                                                                                 ja           nein

• nicht erforderlich

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt:

 ja

 nein

4.3 Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

a) Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört?                                                                             ja            nein

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?                                                                                  ja            nein

• nicht erforderlich

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt:

 ja

 nein

5. Ausnahmeverfahren

• nicht erforderlich

6. Fazit

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und CEF- 
Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG

 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig.

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2.

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen

sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig.

      sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)   erfüllt - 
Vorhaben bzw. Planung ist zulässig.
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Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten 
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten 

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP)
Stand: November 2020

1. Vorhaben bzw. Planung

• Die  Gemeinde  Gemeinde  Schopfloch  plant  mit  der  Aufstellung  des  Bebauungsplanes  „Nordhalde  II“  die
bauplanungsrechtlichen  Rahmenbedingungen  für  die  Realisierung  des  Entwicklungskonzeptes  der  Fa.
HOMAG zu schaffen,  eine Neuordnung der  bisher  geltenden Bebauungspläne vorzunehmen und weitere
gewerbliche  Entwicklungsmöglichkeiten  für  sonstige  Gewerbebetriebe  im  westlichen  Teil  unter
Berücksichtigung  der  zur  Verfügung  stehenden  gemeindeeigenen  Flächen  zu  schaffen.  Der  geplante
Geltungsbereich  des  Bebauungsplanverfahrens  mit  einer  Gesamtfläche  von  21,001  ha  beinhaltet  aktuell
folgende Flurstücke (gesamt oder in Teilflächen): 
1909, 1993, 1995, 1980, 1927 (Tumlinger Weg), 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1925, 1925/1, 1926, 1981,
1021/2, 1021/3, 1022/6, 1022/7, 1022/8, 1022/9, 1022/10, 1021/1, 1021/4, 1020/1, 1020/3, 1023/1, 1023/3,
1023/4,  1019,  1016, 1016/1,  1016/2,  1016/3,  1016/4,  1016/5,  1016/6,  1016/7,  995/10,  997,  998/5,  998/4,
999/2, 1000, 1001, 1001/1, 1003 (Nordhalde), 1004/2.

• Für die saP relevante Planunterlagen:

 Bebauungsplan

 Artenschutzbeitrag

2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Gilde 'Höhlenbrüter'

 Art des Anhangs IV der FFH-RL

 Europäische Vogelart2

Deutscher 
Name

Wissenschaftliche 
Bezeichnung

Rote Liste Status in 
Deutschland

Rote Liste Status in 
Baden-Württemberg

Star Sturnus vulgaris  0 (erloschen oder 
verschollen)

 1 (vom Erlöschen 
bedroht)

 2 (stark gefährdet)
 3 (gefährdet)
 R (Art geografischer 

Restriktion)
 V (Vorwarnliste) 

 0 (erloschen oder 
verschollen)

 1 (vom Erlöschen 
bedroht)

 2 (stark gefährdet)
 3 (gefährdet)
 R (Art geografischer 

Restriktion)
 V (Vorwarnliste)

1 Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, da der Erlass einer 
Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht. 

2 Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden 
zusammengefasst werden.

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3

3.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen

Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4.

• Falls nicht anders angegeben, wurde für diese Vogelart als Standard-Literatur das Grundlagenwerk der Vögel
Baden-Württembergs  (HÖLZINGER 1999)  sowie  die  Methodenstandards  zur  Erfassung  der  Brutvögel
Deutschlands (SÜDBECK ET AL 2005) und der Atlas deutscher Brutvogelarten (GEDEON ET AL 2014) verwendet.



Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten des Anhangs IV der FFH-RL und von europäischen Vogelarten nach 
§§ 44 und 45 BNatSchG Seite 2

• Habitatansprüche:   Der Star bewohnt eine Vielzahl von Habitaten. Diese Vogelart ist in Auenwäldern, lockeren
Weidenbeständen, Randlagen von Wäldern und Forstgebieten, Streuobstwiesen, Feldgehölzen und Alleen zu
finden. Gelegentlich wird auch das Innere von Wäldern besiedelt, insbesondere wenn dort ein gutes Angebot
an Höhlenbäumen vorhanden ist. Die Art ist auch ein Kulturfolger und kommt in einer Vielzahl an städtischen
Lebensräumen vor: in Parks, in Gartenstädten, in Neubaugebieten und auch in baumarmen Stadtzentren. Zur
Nahrungssuche während der Brutzeit sucht der Star bevorzugt kurzrasige Wiesen- und Weideflächen auf.
Wichtig für die Art sind Nistgelegenheiten in Form von Höhlen in alten oder auch abgestorbenen Bäumen
sowie künstliche Nisthilfen.

• Fortpflanzungsstätte:    Der Star ist ein Höhlenbrüter. Die Art nistet bevorzugt in ausgefaulten Astlöchern, in
ehemaligen Spechthöhlen oder in Nistkästen. Gelegentlich nistet die Singvogelart auch in Mauerspalten oder
unter Dachziegeln an Gebäuden. In manchen Fällen ist der Star ein Koloniebrüter. Die Art lebt in monogamer
Saisonehe, wobei auch Polygynie möglich ist. Es werden ein bis zwei Jahresbruten durchgeführt, Nachgelege
sind möglich. Das Gelege umfasst (drei) vier bis sieben (acht) Eier. Die Brutdauer beträgt 11 bis 13 Tage,
währenddessen hauptsächlich das Weibchen brütet. Die Nestlingsdauer beträgt (16) 19 bis 24 Tage; nach
dem Ausfliegen werden die  Jungen weitere  vier  bis  fünf  Tage gefüttert.  Die Fütterung der  Nestlinge und
Jungvögel wird von beiden Elternvögeln durchgeführt.

3 Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen.

4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe.

3.2 Verbreitung im Untersuchungsraum
 nachgewiesen  potenziell möglich

• Es wurde eine Brut des Stars im Streuobstbestand im Nordosten des Plangebietes festgestellt.

3.3 Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

• Der Brutbestand des Stars ist in den letzten Jahrzehnten um mindestens 20 % zurückgegangen. Der aktuelle
Brutbestand  beträgt  etwa  300.000  bis  400.000  Brutpaare.  ADEBAR (Dachverband  deutscher  Avifaunisten)
schätzt  den  landesweiten  Bestand auf  eine vergleichbare Anzahl  (320.000–420.000 Brutpaare).  HÖLZINGER

(Rote Liste Brutvogelarten – 6. Fassung 2016) konstatiert dem Star kurzfristig einen gleichbleibenden Bestand
in  Baden-Württemberg.  Die  Ursachen  für  den  langfristigen  Bestandsrückgang  liegen  im  Verlust  von
Höhlenbäumen,  landwirtschaftlichen Nutzungsänderungen wie vermehrter Wiesenumbruch und der Aufgabe
von Großviehweiden. Außerdem ist der Einsatz von Bioziden für diese Art ein Gefährdungsfaktor. In früheren
Zeiten führte auch die direkte Verfolgung des Stars an Schlafplätzen zu Bestandsrückgängen.

• Eine genaue Abgrenzung der lokalen Population ist auf Grundlage der vorliegenden Daten nicht möglich. Die
hohe ökologische Plastizität des Stars mit Vorkommen in Waldgebieten, Offenland und Siedlungsbereichen
macht  eine  Abgrenzung  besonders  schwierig.  Würde  man  die  lokale  Population  gemäß  geografischer,
naturräumlicher Gesichtspunkte unter Berücksichtigung der ökologischen Ansprüche der Art abgrenzen, so
kommen alle zusammenhängenden Offenlandbereiche und Siedlungsbereiche als Habitat infrage. Lediglich
geschlossene  Waldgebiete  können  als  Flächen  mit  Trennwirkung  betrachtet  werden,  da  diese  nicht  der
Hauptlebensraum  des  Stars  sind.  Daher  sind  dichte,  geschlossene  Waldflächen  als  Grenze  des
Verbreitungsgebietes der lokalen Population zu definieren. Im vorliegenden Fall kann lediglich der im Westen
angrenzende  Schwarzwald  als  Grenze  angesehen  werden.  Nach  Süden,  Norden  und  Osten  ist  keine
Abgrenzung möglich. 

• Eine Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population ist nicht möglich, da keine Untersuchungen
bezüglich  der  Siedlungsdichte  in  den  oben  genannten  Bereichen  bekannt  sind.  Dennoch  wird  davon
ausgegangen, dass die oben definierte Lokalpopulation einen individuenreichen Bestand des Stars umfasst.

3.4 Kartografische Darstellung

• Siehe artenschutzrechtlicher Fachbeitrag.

5 Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer Karte erfolgen.
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4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG (bau-, anlage- 
und betriebsbedingt)

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)

a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört?                                                                                                        ja  nein

• Innerhalb  des  Geltungsbereichs  befindet  sich  eine  Brutstätte  des  Stars  in  der  östlich  gelegenen
Streuobstwiese des Plangebietes. Diese befindet sich in einem Bereich welche vom Vorhaben überplant wird
und von Gehölzrodungen betroffen ist. Daher wird diese Brutstätte im Rahmen des Vorhabens verloren gehen
und nicht mehr als Niststätte zur Verfügung stehen. 

b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschädigt oder 
zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
vollständig entfällt?                                                                                                                ja  nein

• Im Geltungsbereich befinden sich Flächen, welche zum Zeitpunkt der Begehungen im Jahr 2021 von den
Staren zur Nahrungssuche genutzt wurden. Diese werden teilweise überplant und stehen damit in Zukunft
nicht mehr als Nahrungsraum für diese Singvogelart zur Verfügung. Andere Teile des Geltungsbereichs sind
als Grünflächen vorgesehen und können damit auch in Zukunft noch zur Nahrungssuche vom Star genutzt
werden. Auch außerhalb des Geltungsbereichs (insbesondere im Bereich des Siedlungskörpers) befinden sich
ausgedehnte Areale, welche dem Star zur Nahrungssuche dienen können. Daher ist anzunehmen, dass die
Fortpflanzungsstätten  des  Stars  in  der  Umgebung  des  Plangebietes  auch  in  Zukunft  als  solche  genutzt
werden können und dass es durch den Verlust von Nahrungsräumen nicht zu einer Verdrängung kommt.

c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige 
Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht 
mehr nutzbar sind?                                                                                                                    ja  nein

• Im Plangebiet sind keine weiteren Fortpflanzungs-oder Ruhestätten registriert worden

d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?                                                                                ja    nein

• Gehölzrodungen haben grundsätzlich außerhalb der Vogelbrutzeit stattzufinden; diese dürfen also nicht vom
01. März bis zum 30. September durchgeführt werden.

e) Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG
zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?                                   ja    nein

f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?                                           ja    nein

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?                                                ja    nein

• Als Ausgleich für den Verlust von einer vom Star genutzten Baumhöhle sind in geeigneten Bereichen (nach
Absprache mit der UNB) insgesamt drei für Stare geeignete Nistkästen (z.B.: Starenhöhle „3S“ mit einem
Fluglochdurchmesser von 45 mm der Firma Schwegler) zu verhängen.

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann: 
Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en.

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:

 ja

 nein
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4.2 Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?                                                                        ja           nein

• Gehölzrodungen haben grundsätzlich außerhalb der Vogelbrutzeit stattzufinden, diese dürfen also nicht vom
01.  März  bis  zum  30.  September  durchgeführt  werden.  Daher  wird  eine  mögliche  Schädigung  von
Starenbruten ausgeschlossen. Eine mögliche Schädigung von nahrungssuchenden Staren im Bereich des
Baufelds während der Bauphase kann ausgeschlossen werden, da es sich bei diesen Vögeln um eine hoch
mobile Tierart handelt.

b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des 
Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?                                                            ja           nein

c) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?                                                                                 ja           nein

• Einhaltung der o.g. Gehölzrodungszeiten.

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt:

 ja

 nein

4.3 Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

a) Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört?                                                                             ja            nein

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?                                                                                  ja            nein
• nicht erforderlich

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt:

 ja

 nein

5. Ausnahmeverfahren

• Nicht erforderlich.

6. Fazit

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und CEF- 
Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG

 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig.

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2.

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen

sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig.

      sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)   
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig.
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Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten 
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten 

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP)
Stand: November 2020

1. Vorhaben bzw. Planung

• Die  Gemeinde  Schopfloch  plant  mit  der  Aufstellung  des  Bebauungsplanes  „Nordhalde  II“  die
bauplanungsrechtlichen  Rahmenbedingungen  für  die  Realisierung  des  Entwicklungskonzeptes  der  Fa.
HOMAG zu schaffen,  eine Neuordnung der  bisher  geltenden Bebauungspläne vorzunehmen und weitere
gewerbliche  Entwicklungsmöglichkeiten  für  sonstige  Gewerbebetriebe  im  westlichen  Teil  unter
Berücksichtigung  der  zur  Verfügung  stehenden  gemeindeeigenen  Flächen  zu  schaffen.  Der  geplante
Geltungsbereich  des  Bebauungsplanverfahrens  mit  einer  Gesamtfläche  von 21,001  ha  beinhaltet  aktuell
folgende Flurstücke (gesamt oder in Teilflächen): 
1909, 1993, 1995, 1980, 1927 (Tumlinger Weg), 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1925, 1925/1, 1926, 1981,
1021/2, 1021/3, 1022/6, 1022/7, 1022/8, 1022/9, 1022/10, 1021/1, 1021/4, 1020/1, 1020/3, 1023/1, 1023/3,
1023/4,  1019,  1016, 1016/1,  1016/2,  1016/3,  1016/4,  1016/5,  1016/6,  1016/7,  995/10,  997,  998/5,  998/4,
999/2, 1000, 1001, 1001/1, 1003 (Nordhalde), 1004/2.

• Für die saP relevante Planunterlagen:

 Bebauungsplan

 Artenschutzbeitrag

2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Gilde Bodenbrüter

 Art des Anhangs IV der FFH-RL

 Europäische Vogelart2

Deutscher 
Name

Wissenschaftliche 
Bezeichnung

Rote Liste Status in 
Deutschland

Rote Liste Status in 
Baden-Württemberg

Feldlerche Alauda arvensis  0 (erloschen oder 
verschollen)

 1 (vom Erlöschen 
bedroht)

 2 (stark gefährdet)
 3 (gefährdet)
 R (Art geografischer 

Restriktion)
 V (Vorwarnliste) 

 0 (erloschen oder 
verschollen)

 1 (vom Erlöschen 
bedroht)

 2 (stark gefährdet)
 3 (gefährdet)
 R (Art geografischer 

Restriktion)
 V (Vorwarnliste)

1 Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, da der Erlass einer 
Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht. 

2 Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden 
zusammengefasst werden.
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3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3

3.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen

Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4.

• Falls nicht anders angegeben, wurde für diese Vogelart als Standard-Literatur das Grundlagenwerk der Vögel
Baden-Württembergs  (HÖLZINGER 1999)  sowie  die  Methodenstandards  zur  Erfassung  der  Brutvögel
Deutschlands (SÜDBECK ET AL 2005) und der Atlas deutscher Brutvogelarten (GEDEON ET AL 2014) verwendet.

• Habitatansprüche:   Die  Feldlerche  bewohnt  offene  Landschaften,  welche  unterschiedlich  ausgeprägt  sein
können.  In  der  Regel  sind  dies  jedoch  Ackerbaugebiete.  Die  Feldlerche  gilt  als  Charakterart  der
Agrarlandschaft. Sie besiedelt dabei bevorzugt reich strukturierte und abwechslungsreiche Kulturlandschaften
mit  einem  möglichst  kleinräumigen  Mosaik  an  unterschiedlichem  Feldfruchtbau  im  Wechsel  mit
Grünlandwirtschaft  und  gliedernden  Saumstrukturen.  Jedoch  werden  gelegentlich  auch  Heidegebiete,
Hochmoore, Dünentäler und größere Waldwiesen besiedelt.

• Fortpflanzungsstätte:    Die  bodenbrütende Feldlerche legt ihre Nester einzeln und meist leicht geschützt in
einer  selbst  gegrabenen  Erdmulde  im  Schutz  größerer  Steine,  Erdschollen  oder  Grashorste  in  niedriger
Krautvegetation (15-20 cm) an. Den Nestbau übernimmt ausschließlich das Weibchen und verwendet hierfür
Gräser, Wurzeln, selten auch Moos, Flechten und Tierhaare. Der Legebeginn kann jährlich stark variieren,
wobei  die  Hauptlegephase  für  die  Erstbrut  zwischen  Anfang  April  und  Mitte  Mai  liegt  und  die  Zweitbrut
zwischen Mitte Juni bis Juli.

3 Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen.

4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe.

3.2 Verbreitung im Untersuchungsraum
 nachgewiesen  potenziell möglich

• Die Feldlerche wurde bei drei Begehungen auf der Ackerfläche im Nordwesten des Geltungsbereiches im
Singflug  beobachtet.  Daher  besteht  Brutverdacht  für  diese  Vogelart.  Insgesamt  konnte  dabei  ein  Revier
ausgemacht werden. Das aus den Begehungen gemittelte Zentrum des Feldlerchen-Revieres lag im Zentrum
des Flurstückes Nr. 1016.

3.3 Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

• Der Brutbestand der Feldlerche ging in den vergangenen Jahrzehnten zurück. Aktuelle Bestandsschätzungen
gehen für Baden-Württemberg von ca. 85.000 bis 100.000 Brutpaaren aus.  ADEBAR (Dachverband deutscher
Avifaunisten) schätzt den landesweiten Bestand auf die gleiche Anzahl. HÖLZINGER (Rote Liste Brutvogelarten –
6. Fassung 2016) konstatiert der Feldlerche einen merklichen Bestandsrückgang in Baden-Württemberg. Die
Ursachen  hierfür  liegen  vor  allem  in  Lebensraumverlust  und  -verschlechterung  durch  Intensivierung  der
Landwirtschaft,  Änderung  der  Bewirtschaftungsgrößen  sowie  Brutverluste  durch  zu  frühes  Abernten.
Außerdem  ist  die  Art  durch  Siedlungsentwicklung  und  Straßenbau  sowie  den  Einsatz  von
Pflanzenschutzmitteln gefährdet.

• Eine genaue Abgrenzung der lokalen Population ist  auf Grundlage der vorliegenden Daten nicht möglich.
Würde  man  die  lokale  Population  gemäß  geografischer,  naturräumlicher  Gesichtspunkte  unter
Berücksichtigung  der  ökologischen  Ansprüche  der  Art  abgrenzen,  so  können  alle  zusammenhängenden
Offenlandbereiche,  welche  nicht  von  Waldflächen  oder  großen  Siedlungsbereichen  mit  Trennwirkung
zerschnitten werden, als Verbreitungsgebiet der lokalen Population verstanden werden. Im vorliegenden Fall
begrenzen Waldgebiete im Norden, nordwestlich und nordöstlich von Schopfloch, sowie der Siedlungskörper
der Gemeinde Schopfloch die lokale Population der Feldlerche.

• Eine Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population ist nicht möglich, da keine Untersuchungen
bezüglich der Siedlungsdichte in der Raumschaft bekannt sind. Da sich nur wenige großflächig Ackerflächen
(als besonders geeignete, potenzielle Brutplätze) innerhalb des Gebiets der lokalen Population befinden, ist
insgesamt von einer eher geringen Siedlungsdichte auszugehen.

3.4 Kartografische Darstellung
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• Siehe artenschutzrechtlicher Fachbeitrag.

5 Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer Karte erfolgen.

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG (bau-, anlage- 
und betriebsbedingt)

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)

a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört?                                                                                                        ja  nein

• Eine Überplanung und damit Inanspruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. Brutrevierzentren
der Feldlerche erfolgt durch das Vorhaben.

b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschädigt oder zerstört, dass 
dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten vollständig entfällt?

                                                                                                                                                             ja    nein

• Es werden Ackerflächen überplant, welche für die Feldlerche von Bedeutung sind.

c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige 
Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht 
mehr nutzbar sind?                                                                                                                    ja  nein

d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?                                                                                ja    nein

e) Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG
zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?                                   ja    nein

f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?                                        ja    nein

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?                                                ja    nein

• Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist die Schaffung einer extensiven Ackerbrache auf einer Fläche von 
0,25 ha flächig oder streifenförmig eine Acker- bzw. Buntbrache zu erbringen. Die Ausgleichsflächen sollten 
dabei im Bereich der vom Eingriff betroffenen lokalen Population liegen. Bei der Auswahl der Flächen sind die 
artspezifischen ökologischen Ansprüche (u.a. Abstand zu störenden, vertikalen Kulissen – zu Einzelbäumen 
> 50 m, zu Baumreihen und Feldgehölzen > 120 m und zu geschlossenen Gehölzbeständen und 
Siedlungsrändern > 160 m) zu berücksichtigen.

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann: 
Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en.

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:

 ja

 nein

4.2 Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?                                                                        ja           nein
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• Innerhalb des Plangebietes befinden sich ein Revier und Nahrungshabitat der Feldlerche. Ein Fang, eine
Verletzung oder Tötung erfolgt nicht.

b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des 
Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?                                                            ja           nein

c) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?                                                                                 ja           nein

• Nicht erforderlich

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt:

 ja

 nein

4.3 Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

a) Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört?                                                                             ja            nein

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?                                                                               ja            nein

• nicht erforderlich

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt:

 ja

 nein

5. Ausnahmeverfahren

Nicht erforderlich.

6. Fazit

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und CEF- 
Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG

 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig.

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2.

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen

sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig.

sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) erfüllt - 
Vorhaben bzw. Planung ist zulässig.
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